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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RICHTLINIE 98/30/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 22. Juni 1998

betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2,
Artikel 66 und Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver-
trags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 7a des Vertrags umfaßt der Binnen-
markt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem
der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstlei-
stungen und Kapital gewährleistet ist. Es müssen
Maßnahmen zur Fortführung der Vollendung des
Binnenmarkts getroffen werden.

(2) Nach Artikel 7c des Vertrags ist der unterschiedli-
che Entwicklungsstand einiger Volkswirtschaften
zu berücksichtigen, doch müssen Ausnahmerege-
lungen vorübergehender Art sein und dürfen das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes so wenig
wie möglich stören.

(3) Die Verwirklichung eines wettbewerbsorientierten
Erdgasmarktes ist ein wichtiger Bestandteil der
Vollendung des Energiebinnenmarkts.

(1) ABl. C 65 vom 14.3.1992, S. 14, und ABl. C 123 vom
4.5.1994, S. 26.

(2) ABl. C 73 vom 15.3.1993, S. 31, und ABl. C 195 vom
18.7.1994, S. 82.

(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17.
November 1993 (ABl. C 329 vom 6.12.1993, S. 182),
gemeinsamer Standpunkt des Rates (EG) Nr. 17/98 vom 12.
Februar 1998 (ABl. C 91 vom 26.3.1998, S. 46) und
Beschluß des Europäischen Parlaments vom 30. April 1998
(ABl. C 152 vom 18.5.1998).

(4) Die Richtlinie 91/296/EWG des Rates vom 31. Mai
1991 über den Transit von Erdgas über große
Netze (4) und die Richtlinie 90/377/EWG des Rates
vom 29. Juni 1990 zur Einführung eines gemein-
schaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der
Transparenz der vom industriellen Endverbraucher
zu zahlenden Gas- und Strompreise (5) stellen eine
erste Stufe auf dem Weg zur Vollendung des Erd-
gasbinnenmarkts dar.

(5) Zur Verwirklichung des Erdgasbinnenmarkts sind
nunmehr weitere Maßnahmen erforderlich.

(6) Die uneingeschränkte Anwendung der Bestimmun-
gen des Vertrags, insbesondere der Bestimmungen
über den freien Warenverkehr im Binnenmarkt und
der Wettbewerbsvorschriften, und die der Kommis-
sion im Rahmen dieses Vertrags verliehenen Befug-
nisse werden durch diese Richtlinie nicht berührt.

(7) Die Verwirklichung des Erdgasbinnenmarkts muß
schrittweise erfolgen, damit sich die Erdgasindu-
strie flexibel und in geordneter Art und Weise dem
neuen Umfeld anpassen kann und damit den unter-
schiedlichen Markstrukturen in den Mitgliedstaa-
ten Rechnung getragen werden kann.

(8) Die Verwirklichung des Binnenmarktes im Erdgas-
sektor soll Verbund und Interoperabilität der
Netze, beispielsweise durch kompatible Gasbe-
schaffenheiten, begünstigen.

(9) Für die Organisation und Funktionsweise des Erd-
gassektors sind eine Reihe gemeinsamer Vorschrif-
ten zu erlassen. Im Einklang mit dem Subsidiari-
tätsprinzip stellen diese Vorschriften lediglich einen
Rahmen allgemeiner Grundsätze dar, deren Umset-
zung im einzelnen den Mitgliedstaaten überlassen
bleibt, die dasjenige System beibehalten oder wäh-

(4) ABl. L 147 vom 12.6.1991, S. 37. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 95/49/EG (ABl. L 233 vom 30.9.1995,
S. 86).

(5) ABl. L 185 vom 17.7.1990, S. 16. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Beitrittsakte von 1994.
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len können, das ihrer besonderen Situation am
besten entspricht, insbesondere im Hinblick auf die
Genehmigung und Überwachung von Versorgungs-
verträgen.

(10) Externe Erdgaslieferungen sind von besonderer
Bedeutung für den Kauf von Erdgas in Mitglied-
staaten, die in hohem Maße auf Gasimporte ange-
wiesen sind.

(11) Erdgasunternehmen müssen in aller Regel tätig sein
können, ohne diskriminiert zu werden.

(12) Die Auflage gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen kann in einigen Mitgliedstaaten erforderlich
sein, um Versorgungssicherheit sowie Verbraucher-
und Umweltschutz zu gewährleisten, die der freie
Wettbewerb allein ihres Erachtens nicht unbedingt
garantieren kann.

(13) Langfristige Planung kann eines der Mittel sein, um
diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu
erfüllen, wobei der Möglichkeit Rechnung zu tra-
gen ist, daß Dritte Zugang zu dem Netz erhalten
wollen. Die Mitgliedstaaten können die geschlosse-
nen Verträge mit unbedingter Zahlungsverpflich-
tung im Interesse der Information über die Versor-
gungslage überwachen.

(14) Artikel 90 Absatz 1 des Vertrags verpflichtet die
Mitgliedstaaten in bezug auf öffentliche Unterneh-
men und auf Unternehmen, denen besondere oder
ausschließliche Rechte gewährt wurden, zur Einhal-
tung der Wettbewerbsvorschriften.

(15) Artikel 90 Absatz 2 des Vertrags unterwirft Unter-
nehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind, diesen Vor-
schriften, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
sind. Die Umsetzung dieser Richtlinie wird sich auf
die Tätigkeit solcher Unternehmen auswirken.
Damit nicht die Erfüllung der den Erdgasunterneh-
men übertragenen Verpflichtungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse de jure oder de
facto verhindert wird, sollten die Mitgliedstaaten,
wie in Artikel 3 Absatz 3 vorgesehen, insbesondere
nicht verpflichtet sein, Artikel 4 auf ihre Vertei-
lungsinfrastruktur anzuwenden.

(16) Die Mitgliedstaaten müssen deshalb, wenn sie den
Unternehmen des Erdgassektors gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtungen auferlegen, die einschlägigen
Vertragsbestimmungen in der Auslegung durch den
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ein-
halten.

(17) Für die Genehmigungen, die von den Mitgliedstaa-
ten im Rahmen ihrer innerstaatlichen Regelungen
für den Bau oder den Betrieb einschlägiger Anlagen
erteilt werden können, sind grundlegende Kriterien

und Verfahren festzulegen. Diese Bestimmungen
berühren nicht die einschlägigen Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten, die eine Genehmigungspflicht
für den Bau oder Betrieb einschlägiger Anlagen
vorsehen. Die gestellten Anforderungen dürfen
jedoch nicht zu einer Einschränkung des Wettbe-
werbs zwischen den Unternehmen des Sektors füh-
ren.

(18) Das Europäische Parlament und der Rat haben mit
ihrer Entscheidung 1254/96/EG vom 5. Juni 1996
über eine Reihe von Leitlinien betreffend die trans-
europäischen Netze im Energiebereich (1) einen Bei-
trag zum Ausbau einer integrierten Infrastruktur
des Erdgassektors geleistet.

(19) Die technischen Vorschriften für den Betrieb der
Netze und Direktleitungen müssen transparent sein
und die Interoperabilität der Netze gewährleisten.

(20) Für Fernleitungs-, Speicher- und LNG-Unterneh-
men müssen ebenso wie für Verteiler- und Versor-
gungsunternehmen grundlegende Vorschriften aus-
gearbeitet werden.

(21) Es ist vorzusehen, daß die zuständigen Behörden
Zugang zur internen Buchführung der Unterneh-
men haben, wobei die Vertraulichkeit gewahrt blei-
ben muß.

(22) Die Buchführung aller integrierten Erdgasunterneh-
men muß ein hohes Maß an Transparenz aufwei-
sen. Die Buchführung muß für die einzelnen Akti-
vitäten getrennt erfolgen, falls dies erforderlich ist,
um Diskriminierungen, Quersubventionen und an-
dere Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wo-
bei gegebenenfalls zu berücksichtigen ist, daß für
die Zwecke der Buchführung die Fernleitung die
Wiederverdampfung einschließt. Für juristische
Personen, wie etwa Börsen oder Terminbörsen, die
außer dieser Handelsfunktion keine der Funktionen
von Erdgasunternehmen wahrnehmen, sollte keine
getrennte Buchführung vorgeschrieben werden.
Eine integrierte Buchführung für die Gewinnung
von Kohlenwasserstoffen und damit verbundene
Tätigkeiten kann als Teil der in der vorliegenden
Richtlinie vorgeschriebenen Buchführung für Tätig-
keiten außerhalb des Erdgassektors erfolgen. Die in
Artikel 23 Absatz 3 genannten einschlägigen Infor-
mationen umfassen gegebenenfalls Informationen
über die Buchführung in bezug auf vorgelagerte
Rohrleitungen.

(23) Der Netzzugang muß entsprechend dieser Richtli-
nie offen sein und zu einer ausreichenden und

(1) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 147. Zuletzt geändert durch
die Entscheidung 1047/97/EG (ABl. L 152 vom 11.6.1997,
S. 12).
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gegebenenfalls vergleichbaren Marktöffnung in den
einzelnen Mitgliedstaaten führen. Gleichzeitig darf
die Marktöffnung keine unnötigen Ungleichge-
wichte in der Wettbewerbssituation für Unterneh-
men in verschiedenen Mitgliedstaaten schaffen.

(24) Angesichts der unterschiedlichen Strukturen und
der besonderen Merkmale der Systeme in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten sollten verschiedene Netzzu-
gangsverfahren vorgesehen werden, für die objek-
tive, transparente und nichtdiskriminierende Krite-
rien zu gelten haben.

(25) Im Interesse eines wettbewerbsorientierten Erdgas-
marktes ist für den Zugang zu vorgelagerten Rohr-
leitungsnetzen zu sorgen. Dieser Zugang zu vorge-
lagerten Rohrleitungsnetzen ist namentlich in
Anbetracht der besonderen wirtschaftlichen, tech-
nischen und operationellen Merkmale, die für sol-
che Netze gelten, gesondert zu behandeln. Die
Bestimmungen dieser Richtlinie berühren unter kei-
nen Umständen die einzelstaatlichen Steuerregelun-
gen.

(26) Es sind Bestimmungen für die Genehmigung, den
Bau und den Betrieb von Direktleitungen vorzuse-
hen.

(27) Es sind Sicherungsklauseln und Streitschlichtungs-
verfahren vorzusehen.

(28) Es muß vermieden werden, daß es zu mißbräuchli-
chen Ausnutzungen einer marktbeherrschenden
Stellung oder zu Verdrängungspraktiken kommt.

(29) Da sich in einigen Mitgliedstaaten besondere
Anpassungsschwierigkeiten ergeben können, sollten
zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen vorgesehen
werden.

(30) Langfristige Verträge mit unbedingter Zahlungsver-
pflichtung sind eine Marktrealität zur Sicherung
der Gasversorgung der Mitgliedstaaten. Insbeson-
dere für den Fall, daß ein Erdgasunternehmen
aufgrund von Verträgen mit unbedingter Zahlungs-
verpflichtung in ernsthafte wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten gerät oder geraten würde, sollten Ausnah-
men von bestimmten Vorschriften dieser Richtlinie
vorgesehen werden. Diese Ausnahmen dürfen den
Zweck dieser Richtlinie, nämlich die Liberalisie-
rung des Binnenmarktes für Erdgas, nicht unterlau-
fen. Alle nach dem Inkrafttreten der vorliegenden
Richtlinie eingegangenen oder erneuerten Verträge
mit unbedingter Zahlungsverpflichtung müssen mit
Sorgfalt geschlossen werden, damit eine nennens-
werte Marktöffnung nicht behindert wird. Deshalb
sind Dauer und Umfang der betreffenden Ausnah-

men zu begrenzen, und sie müssen unter Aufsicht
der Kommission in einem transparenten Verfahren
genehmigt werden.

(31) Für Märkte und Investitionen in anderen Gebieten,
die noch keinen ausreichenden Entwicklungsstand
aufweisen, sind spezifische Bestimmungen erforder-
lich. Dauer und Umfang der Ausnahmen für diese
Märkte und Gebiete sind zu begrenzen. Im Inter-
esse von Transparenz und Einheitlichkeit kommt
der Kommission bei der Genehmigung der betref-
fenden Ausnahmen eine gewichtige Rolle zu.

(32) Diese Richtlinie begründet eine weitere Liberalisie-
rungsstufe; auch nach ihrer Durchführung werden
jedoch Hemmnisse für den Erdgashandel zwischen
den Mitgliedstaaten fortbestehen. Im Interesse
eines besseren Funktionierens des Erdgasbinnen-
markts sind, ausgehend von den gewonnenen
Erfahrungen, Vorschläge zu unterbreiten. Zu die-
sem Zweck muß die Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat über die Anwen-
dung dieser Richtlinie Bericht erstatten —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für
die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die
Speicherung von Erdgas erlassen. Sie regelt ferner die
Organisation und Funktionsweise des Erdgassektors,
auch in bezug auf verflüssigtes Erdgas (LNG), den
Marktzugang, den Betrieb der Netze und die Kriterien
und Verfahren für die Erteilung von Fernleitungs-, Vertei-
lungs-, Liefer- und Speichergenehmigungen für Erdgas.

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die von den Funktionen Gewinnung,
Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Spei-
cherung von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erd-
gas, mindestens eine wahrnimmt und die kommer-
zielle, technische und/oder wartungsbezogene Aufga-
ben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahr-
nimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher;



L 204/4 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21.7.98

2. „vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder
ein Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb und/oder
Bau Teil eines Öl- oder Gasgewinnungsvorhabens ist
oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einem
oder mehreren solcher Vorhaben zu einer Aufberei-
tungsanlage, zu einem Terminal oder zu einem an
der Küste gelegenen Endanlandeterminal zu leiten;

3. „Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein
Hochdruckfernleitungsnetz, mit Ausnahme von vor-
gelagerten Rohrleitungsnetzen, im Hinblick auf die
Versorgung von Kunden;

4. „Fernleitungsunternehmen“ eine natürliche oder juri-
stische Person, die die Funktion der Fernleitung
wahrnimmt;

5. „Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtli-
che oder regionale Leitungsnetze im Hinblick auf die
Versorgung von Kunden;

6. „Verteilerunternehmen“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die die Funktion der Verteilung wahr-
nimmt;

7. „Versorgung“ die Lieferung und/oder den Verkauf
von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, an
Kunden;

8. „Versorgungsunternehmen“ eine natürliche oder
juristische Person, die die Funktion der Versorgung
wahrnimmt;

9. „Speicheranlage“ eine einem Erdgasunternehmen
gehörende und/oder von ihm betriebene Anlage zur
Speicherung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils,
der für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird;

10. „Speicherunternehmen“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die die Funktion der Speicherung wahr-
nimmt;

11. „LNG-Anlage“ eine Kopfstation zur Verflüssigung
von Erdgas oder zur Entladung, Speicherung und
Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas;

12. „Netz“ alle Fernleitungs- und/oder Verteilernetze
und/oder LNG-Anlagen, die einem Erdgasunterneh-
men gehören und/oder von ihm betrieben werden,
einschließlich seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten
eingesetzt werden, und der Anlagen verbundener
Unternehmen, die für den Zugang zur Fernleitung
und Verteilung erforderlich sind;

13. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die mitein-
ander verbunden sind;

14. „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz
errichtete Erdgasleitung;

15. „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder
horizontal integriertes Unternehmen;

16. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Erdgasunter-
nehmen, das mindestens zwei der folgenden Funktio-
nen wahrnimmt: Gewinnung, Fernleitung, Vertei-
lung, Lieferung oder Speicherung von Erdgas;

17. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unterneh-
men, das von den Funktionen Gewinnung, Fernlei-
tung, Verteilung, Lieferung oder Speicherung von
Erdgas mindestens eine wahrnimmt und außerdem
eine weitere Tätigkeit außerhalb des Gasbereichs
ausübt;

18. „verbundenes Unternehmen“ ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinne von Artikel 41 der Siebenten
Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983
aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des
Vertrages über den konsolidierten Abschluß (1) und/
oder ein assoziiertes Unternehmen im Sinne von
Artikel 33 Absatz 1 derselben Richtlinie und/oder
ein Unternehmen, das denselben Aktionären gehört;

19. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Per-
son, die in das Netz einspeist oder daraus versorgt
wird;

20. „Kunden“ Erdgasgroßhändler oder -endverbraucher
und Erdgasunternehmen, die Erdgas kaufen;

21. „Endverbraucher“ einen Verbraucher, der Erdgas für
den Eigenbedarf kauft;

22. „Großhändler“ alle natürlichen und juristischen Per-
sonen — soweit ihre Existenz von den Mitgliedstaa-
ten anerkannt wird —, die Erdgas kaufen und ver-
kaufen, ohne innerhalb oder außerhalb des Netzes,
in dem sie eingerichtet sind, eine Fernleitungs- oder
Verteilungsfunktion wahrzunehmen;

23. „langfristige Planung“ die langfristige Planung der
Versorgungs- und Transportkapazitäten von Erdgas-
unternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage des
Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungsquellen
und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;

24. „entstehender Markt“ einen Mitgliedstaat, in dem
die erste kommerzielle Lieferung aufgrund seines
ersten langfristigen Erdgasliefervertrags nicht mehr
als zehn Jahre zurückliegt;

25. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung
mit und Bereitstellung von Erdgas als auch die
Betriebssicherheit.

(1) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Beitrittsakte von 1994.
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KAPITEL II

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION
DES SEKTORS

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten tragen entsprechend ihrem insti-
tutionellen Aufbau unter Beachtung des Subsidiaritäts-
prinzips dafür Sorge, daß Erdgasunternehmen unbescha-
det des Absatzes 2 nach den in dieser Richtlinie festgeleg-
ten Grundsätzen und im Hinblick auf die Errichtung
eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarkts betrieben
werden, und daß hinsichtlich der Rechte und Pflichten
allen Unternehmen die gleiche Behandlung zuteil wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können bei uneingeschränkter
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags,
insbesondere des Artikels 90, den Erdgasunternehmen
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininter-
esse auferlegen, die sich auf die Sicherheit, einschließlich
der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Quali-
tät und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umwelt-
schutz beziehen können. Diese Verpflichtungen müssen
klar definiert, transparent, nichtdiskriminierend und
überprüfbar sein; diese gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen sowie deren etwaige Änderungen werden veröf-
fentlicht und der Kommission von den Mitgliedstaaten
unverzüglich mitgeteilt. Als Mittel zur Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Bereich der
Versorgungssicherheit können die Mitgliedstaaten, die
dies wünschen, eine langfristige Planung vorsehen; dabei
ist der Möglichkeit Rechnung zu tragen, daß Dritte
Zugang zu dem Netz erhalten wollen.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Rege-
lungen des Artikels 4 in bezug auf die Verteilung nicht
anzuwenden, soweit ihre Anwendung die Erfüllung der
den Erdgasunternehmen übertragenen gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtungen de jure oder de facto verhindern
würde und soweit die Entwicklung des Handelsverkehrs
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den
Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Zu den Interes-
sen der Gemeinschaft gehört insbesondere der Wettbe-
werb um zugelassene Kunden in Übereinstimmung mit
dieser Richtlinie und mit Artikel 90 des Vertrags.

Artikel 4

(1) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine
Lizenz, Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulas-
sung) für den Bau oder den Betrieb von Erdgasanlagen
erforderlich ist, erteilen die Mitgliedstaaten oder eine von
ihnen benannte zuständige Behörde nach den Absätzen 2
bis 4 Genehmigungen zum Bau und/oder Betrieb derarti-
ger Anlagen, Leitungen und dazugehöriger Einrichtungen
in ihrem Hoheitsgebiet. Die Mitgliedstaaten oder eine von
ihnen benannte zuständige Behörde können auf derselben
Grundlage ferner Genehmigungen für die Lieferung von
Erdgas, auch an Großhändler, erteilen.

(2) Mitgliedstaaten, die über ein Genehmigungssystem
verfügen, legen objektive und nichtdiskriminierende Kri-
terien fest, die ein Unternehmen erfüllen muß, das eine
Genehmigung für den Bau und/oder den Betrieb von
Erdgasanlagen oder eine Genehmigung für die Lieferung
von Erdgas beantragt. Die Kriterien und die nichtdiskri-
minierenden Verfahren für die Erteilung von Genehmi-
gungen werden spätestens sechs Monate nach Inkrafttre-
ten dieser Richtlinie veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung objek-
tiv und nichtdiskriminierend sind und dem Antragsteller
bekanntgegeben werden. Die Begründung der Verweige-
rung wird der Kommission zur Unterrichtung mitgeteilt.
Die Mitgliedstaaten führen ein Verfahren ein, das dem
Antragsteller die Möglichkeit gibt, gegen eine Verweige-
rung Rechtsbehelfe einzulegen.

(4) Bei der Erschließung neu in die Versorgung einbezo-
gener Gebiete und allgemein im Interesse eines effizienten
Betriebs können es die Mitgliedstaaten unbeschadet des
Artikels 20 ablehnen, eine weitere Genehmigung für den
Bau und den Betrieb von Verteilerleitungsnetzen in einem
bestimmten Gebiet zu erteilen, wenn in diesem Gebiet
bereits solche Leitungsnetze gebaut wurden oder in Pla-
nung sind und die bestehenden oder geplanten Kapazitä-
ten nicht ausgelastet sind.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß für den
Anschluß von LNG-Anlagen und Speicheranlagen, von
anderen Fernleitungs- oder Verteilernetzen und von
Direktleitungen an das Netz technische Vorschriften mit
Mindestanforderungen betreffend Auslegung und Betrieb
ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt werden. Diese
technischen Vorschriften müssen die Interoperabilität der
Netze sicherstellen und objektiv und nichtdiskriminierend
sein. Sie werden der Kommission gemäß Artikel 8 der
Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften (1) mitgeteilt.

KAPITEL III

FERNLEITUNG, SPEICHERUNG UND LNG

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß Fernleitungs-, Speicher- und
LNG-Unternehmen die Artikel 7 und 8 einhalten.

(1) ABl. L 109 vom 26.4.1983, S. 8. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 96/139/EG (ABl. L 32 vom 10.2.1996,
S. 31).
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Artikel 7

(1) Jedes Fernleitungs-, Speicher- und/oder LNG-Unter-
nehmen hat unter wirtschaftlichen Bedingungen und
unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes
sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernleitungs-,
Speicher- und/oder LNG-Anlagen zu betreiben, zu warten
und auszubauen.

(2) Die Fernleitungs-, Speicher- und/oder LNG-Unter-
nehmen unterlassen auf jeden Fall jegliche diskriminie-
rende Behandlung von Netzbenutzern oder Kategorien
von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbun-
denen Unternehmen.

(3) Jedes Fernleitungs-, Speicher- und/oder LNG-Unter-
nehmen erteilt jedem anderen Fernleitungs- und/oder
Speicherunternehmen und/oder jedem Verteilerunterneh-
men ausreichende Informationen, um zu gewährleisten,
daß der Transport und die Speicherung von Erdgas in
einer mit dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des
Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise erfolgen kann.

Artikel 8

(1) Unbeschadet des Artikels 12 und sonstiger rechtli-
cher Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen
behandelt jedes Fernleitungs-, Speicher- und/oder LNG-
Unternehmen wirtschaftlich sensible Informationen, von
denen es bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit
Kenntnis erlangt, vertraulich.

(2) Fernleitungsunternehmen ist es untersagt, wirtschaft-
lich sensible Informationen, die sie von Dritten im
Zusammenhang mit der Gewährung eines Netzzugangs
oder mit Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf
oder Erwerb von Erdgas durch sie selbst oder verbundene
Unternehmen zu mißbrauchen.

KAPITEL IV

VERTEILUNG UND VERSORGUNG

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Verteiler-
unternehmen die Artikel 10 und 11 einhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten können den Verteiler- und/oder
Versorgungsunternehmen die Verpflichtung auferlegen,
Kunden in einem bestimmten Gebiet und/oder Kunden
einer bestimmten Kategorie zu beliefern. Der Tarif für
diese Lieferungen kann festgelegt werden, z. B. um die
Gleichbehandlung der Kunden zu gewährleisten.

Artikel 10

(1) Jedes Verteilerunternehmen hat unter wirtschaftli-
chen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des
Umweltschutzes ein sicheres, zuverlässiges und leistungs-
fähiges Netz zu betreiben, zu warten und auszubauen.

(2) Es unterläßt auf jeden Fall jegliche diskriminierende
Behandlung von Netzbenutzern oder Kategorien von
Netzbenutzern, insbesondere zugunsten seiner verbunde-
nen Unternehmen.

(3) Das Verteilerunternehmen erteilt jedem anderen Ver-
teiler- und/oder Fernleitungsunternehmen und/oder jedem
Speicherunternehmen ausreichende Informationen, um zu
gewährleisten, daß der Transport von Erdgas in einer mit
dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des Verbund-
netzes zu vereinbarenden Weise erfolgen kann.

Artikel 11

(1) Unbeschadet des Artikels 12 und sonstiger gesetzli-
cher Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen
behandelt jedes Verteilerunternehmen wirtschaftlich sen-
sible Informationen, von denen es bei der Ausübung
seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, vertraulich.

(2) Verteilerunternehmen ist es untersagt, wirtschaftlich
sensible Informationen, die sie von Dritten im Zusam-
menhang mit der Gewährung eines Netzzugangs oder mit
Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder
Erwerb von Erdgas durch sie selbst oder verbundene
Unternehmen zu mißbrauchen.

KAPITEL V

ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER
BUCHFÜHRUNG

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zustän-
digen Behörden, einschließlich der in Artikel 21 Absatz 2
und Artikel 23 Absatz 3 vorgesehenen Stellen zur Beile-
gung von Streitigkeiten, haben das Recht auf Einsicht-
nahme in die Buchführung der Erdgasunternehmen
gemäß Artikel 13, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben
einsehen müssen. Die Mitgliedstaaten und die von ihnen
benannten zuständigen Behörden, einschließlich der Stel-
len zur Beilegung von Streitigkeiten, wahren die Vertrau-
lichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. Die Mit-
gliedstaaten können Ausnahmen vom Grundsatz der Ver-
traulichkeit vorsehen, wenn dies für die Erfüllung der
Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich ist.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß die Buchführung der
Erdgasunternehmen gemäß den Absätzen 2 bis 5 erfolgt.
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(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer
Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Erdgasunter-
nehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprü-
fen, und zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften
über die Jahresabschlüsse von Gesellschaften, die in
Umsetzung der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluß von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) erlassen wor-
den sind.

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresab-
schlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten eine
Ausfertigung des Jahresabschlusses in ihrer Hauptverwal-
tung zur Verfügung der Öffentlichkeit.

(3) Zur Vermeidung von Diskriminierungen, Quersub-
ventionen und Wettbewerbsverzerrungen führen inte-
grierte Erdgasunternehmen in ihrer internen Buchführung
für ihre Erdgasfernleitungs-, -verteilungs- und -speiche-
rungstätigkeiten getrennte Konten sowie gegebenenfalls
konsolidierte Konten für ihre Tätigkeiten außerhalb des
Erdgassektors in derselben Weise, wie sie dies tun müß-
ten, wenn die betreffenden Tätigkeiten von separaten
Firmen ausgeführt würden. Diese interne Buchführung
enthält für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Ergebnis-
rechnung.

Kommt Artikel 16 zur Anwendung und erfolgt der Netz-
zugang auf der Grundlage einer Gesamtabrechnung für
Fernleitung und Verteilung, so können die Konten für
Fernleitung und Verteilung zusammengelegt werden.

(4) In der internen Buchführung geben die Unternehmen
unbeschadet der innerstaatlich anwendbaren Vorschriften
für die Rechnungslegung die Regeln, einschließlich der
Abschreibungsregeln, an, nach denen die Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen
Aufwendungen und Erträge den gemäß Absatz 3 separat
geführten Konten zugewiesen werden. Änderungen dieser
Regeln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Ände-
rungen müssen erwähnt und ordnungsgemäß begründet
werden.

(5) Im Anhang zum Jahresabschluß sind die Geschäfte
größeren Umfangs, die mit verbundenen Unternehmen
getätigt worden sind, gesondert aufzuführen.

(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 94/8/EG (ABl. L 82 vom 25.3.1994,
S. 33).

KAPITEL VI

NETZZUGANG

Artikel 14

Für den Netzzugang können die Mitgliedstaaten eines der
in den Artikeln 15 und 16 genannten Systeme oder beide
Systeme wählen. Diese Systeme werden nach objektiven,
transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien ge-
handhabt.

Artikel 15

(1) Beim Netzzugang auf Vertragsbasis treffen die Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit die
Erdgasunternehmen und die zugelassenen Kunden, die
sich innerhalb oder außerhalb des Verbundnetzgebiets
befinden, einen Netzzugang aushandeln können, um
untereinander Lieferverträge auf der Grundlage freiwilli-
ger kommerzieller Vereinbarungen schließen zu können.
Die Parteien müssen dazu verpflichtet werden, den Netz-
zugang nach dem Grundsatz von Treu und Glauben
auszuhandeln.

(2) Die Verträge für den Netzzugang müssen mit den
betreffenden Erdgasunternehmen ausgehandelt werden.
Die Mitgliedstaaten verlangen, daß die Erdgasunterneh-
men innerhalb des ersten Jahres nach dem Beginn der
Anwendung dieser Richtlinie und in der Folge einmal
jährlich ihre wesentlichen geschäftlichen Bedingungen für
die Nutzung des Netzes veröffentlichen.

Artikel 16

Die Mitgliedstaaten, die sich für ein System mit geregel-
tem Netzzugang entscheiden, treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um den Erdgasunternehmen und den zuge-
lassenen Kunden, die sich innerhalb oder außerhalb des
Verbundnetzgebiets befinden, auf der Grundlage veröf-
fentlichter Tarife und/oder sonstiger Bedingungen und
Verpflichtungen für die Nutzung des Netzes ein Netzzu-
gangsrecht zu gewähren. Dieses Recht auf Zugang kann
den zugelassenen Kunden dadurch gewährt werden, daß
es ihnen ermöglicht wird, Versorgungsverträge mit ande-
ren konkurierenden Erdgasunternehmen als dem Eigentü-
mer und/oder Betreiber des Netzes oder einem verbunde-
nen Unternehmen zu schließen.

Artikel 17

(1) Erdgasunternehmen können den Netzzugang verwei-
gern, wenn sie nicht über die nötige Kapazität verfügen
oder der Netzzugang sie daran hindern würde, die ihnen
auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen ge-
mäß Artikel 3 Absatz 2 zu erfüllen, oder in bezug auf die
in Artikel 25 festgelegten Kriterien und Verfahren und die
von dem Mitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1
gewählte Alternative aufgrund von Verträgen mit unbe-
dingter Zahlungsverpflichtung ernsthafte wirtschaftliche
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und finanzielle Schwierigkeiten bestehen. Die Verweige-
rung ist ordnungsgemäß zu begründen.

(2) Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um zu gewährleisten, daß Erdgasunter-
nehmen, die den Netzzugang aufgrund unzureichender
Kapazität oder eines mangelnden Netzverbunds verwei-
gern, für den erforderlichen Ausbau Sorge tragen, soweit
dies wirtschaftlich vertretbar ist oder wenn ein potentiel-
ler Kunde bereit ist, hierfür zu zahlen. In den Fällen, in
denen die Mitgliedstaaten Artikel 4 Absatz 4 anwenden,
ergreifen sie diese Maßnahmen.

Artikel 18

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zugelassenen Kun-
den; unter „zugelassenen Kunden“ sind die Kunden in
ihrem Hoheitsgebiet zu verstehen, die die Rechts- und
Geschäftsfähigkeit haben, nach den Artikeln 15 und 16
Erdgaslieferverträge zu schließen, wobei alle in Absatz 2
genannten Kunden einzubeziehen sind.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß zumindest die folgenden
Kunden als zugelassene Kunden benannt werden:

— Betreiber von gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen,
und zwar unabhängig von ihrem Jahresverbrauch; zur
Wahrung des Gleichgewichts auf ihrem Elektrizitäts-
markt können die Mitgliedstaaten jedoch für die
Zulassung der Betreiber von Kraft-Wärmekopplungs-
anlagen einen Schwellenwert einführen, der die für
andere Endverbraucher vorgesehene Höhe nicht über-
schreiten darf. Derartige Schwellenwerte sind der
Kommission mitzuteilen;

— andere Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch
von mehr als 25 Millionen Kubikmeter Gas je Ver-
brauchsstätte.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Festlegung der zugelassenen Kunden gemäß Absatz 1 zu
einer Marktöffnung von mindestens 20 % des jährlichen
Gesamtgasverbrauchs auf dem einzelstaatlichen Gasmarkt
führt.

(4) Der in Absatz 3 genannte Prozentsatz ist fünf Jahre
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie auf 28 % und
zehn Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie auf
33 % des jährlichen Gesamtgasverbrauchs auf dem ein-
zelstaatlichen Gasmarkt anzuheben.

(5) Führt die Festlegung der zugelassenen Kunden nach
Absatz 1 zu einer Marktöffnung von mehr als 30 % des
jährlichen Gesamtgasverbrauchs auf dem einzelstaatlichen
Gasmarkt, so kann der betreffende Mitgliedstaat die
Festlegung der zugelassenen Kunden dahingehend ändern,
daß die Marktöffnung auf 30 % oder mehr des jährlichen
Gesamtgasverbrauchs auf dem einzelstaatlichen Gasmarkt

verringert wird. Die Mitgliedstaaten ändern die Festle-
gung der zugelassenen Kunden in ausgewogener Weise, so
daß keine speziellen Nachteile für bestimmte Arten oder
Kategorien von zugelassenen Kunden entstehen, sondern
bestehende Marktstrukturen berücksichtigt werden.

(6) Die Mitgliedstaaten ergreifen die folgenden Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß sich ihr Erdgasmarkt über
einen Zeitraum von zehn Jahren weiter öffnet:

— Der in Absatz 2 zweiter Gedankenstrich festgelegte
Schwellenwert für andere zugelassene Kunden als
Betreiber gasbefeuerter Sromerzeugungsanlagen ist
fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie auf
15 Millionen Kubikmeter jährlich je Verbrauchsstätte
und zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
auf 5 Millionen Kubikmeter jährlich je Verbrauchs-
stätte zu senken;

— der in Absatz 5 genannte Prozentsatz ist fünf Jahre
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie auf 38 % des
jährlichen Gesamtgasverbrauchs auf dem einzelstaatli-
chen Gasmarkt und zehn Jahre nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie auf 43 % dieses Verbrauchs anzuhe-
ben.

(7) Die schrittweise Marktöffnung gemäß diesem Artikel
findet auf entstehende Märkte ab dem Zeitpunkt Anwen-
dung, zu dem die Ausnahmeregelung abläuft.

(8) Verteilerunternehmen, die nicht bereits als zugelas-
sene Kunden nach Absatz 1 benannt sind, haben die
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, um über die Erdgas-
menge, die ihre Kunden, die als zugelassene Kunden
benannt wurden, innerhalb ihres Verteilernetzes verbrau-
chen, Erdgaslieferverträge unter den Bedingungen der
Artikel 15 und 16 zu schließen, um diese Kunden zu
versorgen.

(9) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis zum 31.
Januar eines jeden Jahres die Kriterien für die Festlegung
der zugelassenen Kunden nach Absatz 1. Diese Informa-
tionen werden der Kommission zusammen mit allen
anderen zweckdienlichen Angaben, die die Erfüllung der
Marktöffnung gemäß diesem Artikel belegen, im Hinblick
auf ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften mitgeteilt. Die Kommission kann einen
Mitgliedstaat auffordern, seine Benennungen zu ändern,
wenn durch sie Hindernisse für die ordnungsgemäße
Anwendung dieser Richtlinie hinsichtlich des einwand-
freien Funktionierens des Erdgasbinnenmarkts entstehen.
Kommt der betreffende Mitgliedstaat der Aufforderung
nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach, so
wird nach dem Verfahren I des Artikels 2 des Beschlusses
87/373/EWG des Rates vom 13. Juli 1987 zur Festlegung
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse (1) ein endgültiger
Beschluß gefaßt.

(1) ABl. L 197 vom 18.7.1987, S. 33.
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Artikel 19

(1) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Erdgasmärkte
werden bis zu dem in Artikel 28 genannten Zeitpunkt
wie folgt vermieden:

a) Erdgaslieferverträge gemäß den Artikeln 15, 16 und
17 mit einem zugelassenen Kunden aus dem Netz
eines anderen Mitgliedstaates dürfen nicht untersagt
werden, wenn der Kunde in den beiden betreffenden
Netzen als zugelassener Kunde betrachtet wird.

b) In Fällen, in denen Geschäfte nach Buchstabe a) mit
der Begründung abgelehnt werden, daß der Kunde
nur in einem der beiden Netze als zugelassener Kunde
gilt, kann die Kommission auf Antrag des Mitglied-
staats, in dem der zugelassene Kunde ansässig ist,
unter Berücksichtigung der Marktlage und des
gemeinsamen Interesses der ablehnenden Partei aufer-
legen, die gewünschten Erdgaslieferungen auszufüh-
ren.

(2) Parallel zu dem in Artikel 28 vorgesehenen Verfah-
ren und Zeitplan und spätestens nach Ablauf der Hälfte
des in jenem Artikel genannten Zeitraums prüft die
Kommission unter Zugrundelegung der Marktlage und
unter Berücksichtigung des gemeinsamen Interesses die
Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe b). Die Kommis-
sion bewertet die Lage im Licht der gesammelten Erfah-
rungen und erstattet Bericht über etwaige Ungleichge-
wichte bei der Öffnung der Erdgasmärkte im Zusammen-
hang mit Absatz 1 Buchstabe b).

Artikel 20

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, damit

— Erdgasunternehmen, die in ihrem Hoheitsgebiet nie-
dergelassen sind, die in Artikel 18 beschriebenen
Kunden über eine Direktleitung versorgen können;

— jeder zugelassene Kunde im Sinne des Artikels 18 in
ihrem Hoheitsgebiet von Erdgasunternehmen über
eine Direktleitung versorgt werden kann.

(2) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine
Lizenz, Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulas-
sung) für den Bau oder den Betrieb von Direktleitungen
erforderlich ist, legen die Mitgliedstaaten oder eine von
ihnen benannte zuständige Behörde die Kriterien für die
Erteilung von Genehmigungen für den Bau oder den
Betrieb von Direktleitungen in ihrem Hoheitsgebiet fest.
Diese Kriterien müssen objektiv, transparent und nichts-
diskriminierend sein.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur
Errichtung einer Direktleitung entweder von der Verwei-
gerung des Netzzugangs auf der Grundlage des Artikels
17 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsverfah-
rens gemäß Artikel 21 abhängig machen.

Artikel 21

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Parteien über den Netzzugang nach dem Grundsatz von
Treu und Glauben verhandeln und daß keine Partei ihre
Verhandlungsposition mißbraucht, um den erfolgreichen
Abschluß dieser Verhandlungen zu vereiteln.

(2) Die Mitgliedstaaten benennen eine von den Parteien
unabhängige zuständige Stelle, die für die umgehende
Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit die-
sen Verhandlungen zuständig ist. Diese Stelle hat insbe-
sondere die Aufgabe, Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Verhandlungen und Zugangsverweigerungen, die in
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, beizulegen.
Sie unterbreitet ihre Schlußfolgerungen unverzüglich oder,
falls möglich, innerhalb von zwölf Wochen, nachdem sie
mit den betreffenden Streitigkeiten befaßt worden ist. Die
Inanspruchnahme der Stelle geschieht unbeschadet der
Rechtsbehelfe des Gemeinschaftsrechts.

(3) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist jeweils
die Streitbeilegungsstelle des Netzes des Erdgasunterneh-
mens zuständig, das die Nutzung des Netzes oder den
Netzzugang verweigert. Sind bei grenzübergreifenden
Streitigkeiten mehrere solcher Stellen für das betreffende
Netz zuständig, so sorgen diese Stellen in gegenseitigem
Benehmen dafür, daß diese Richtlinie übereinstimmend
angewandt wird.

Artikel 22

Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame
Mechanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die
Sicherstellung von Transparenz, um den Mißbrauch von
marktbeherrschenden Stellungen, insbesondere zum
Nachteil der Verbraucher, und Verdrängungspraktiken zu
verhindern. Diese Mechanismen tragen den Bestimmun-
gen des Vertrags, insbesondere dessen Artikel 86, Rech-
nung.

Artikel 23

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß die Erdgasunternehmen
und die Kunden, die nach Artikel 18 als zugelassene
Kunden zu benennen sind, ungeachtet ihres Niederlas-
sungsorts im Einklang mit den Bestimmungen dieses
Artikels Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen,
einschließlich der Einrichtungen, die die mit einem derar-
tigen Zugang verbundenen technischen Dienstleistungen
erbringen, jedoch mit Ausnahme der Netzteile und Teile
von Einrichtungen, die für örtliche Produktionstätigkeiten
auf einem Gasfeld verwendet werden, erhalten können.
Diese Maßnahmen werden der Kommission gemäß Arti-
kel 29 mitgeteilt.

(2) Der Mitgliedstaat legt entsprechend den einschlägi-
gen Rechtsinstrumenten fest, in welcher Weise der
Zugang gemäß Absatz 1 zu ermöglichen ist. Die Mitglied-
staaten legen dabei folgende Ziele zugrunde: offener
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Zugang zu fairen Bedingungen, Schaffung eines wettbe-
werbsorientierten Erdgasmarkts und Vermeidung des
Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, wobei
einer gesicherten und regelmäßigen Versorgung, den
bestehenden Kapazitäten und den Kapazitäten, die nach
vernünftigem Ermessen verfügbar gemacht werden kön-
nen, sowie dem Umweltschutz Rechnung getragen wird.
Folgendes kann berücksichtigt werden:

a) Notwendigkeit der Verweigerung des Zugangs, wenn
technische Spezifikationen nicht auf zumutbare Art
und Weise miteinander in Übereinstimmung zu brin-
gen sind,

b) Notwendigkeit der Vermeidung von nicht auf zumut-
bare Art und Weise zu überwindenden Schwierigkei-
ten, die die Effizienz der laufenden und der künftigen
Kohlenwasserstoffgewinnung, auch bei Feldern mit
geringer wirtschaftlicher Rentabilität, beeinträchtigen
könnten,

c) Notwendigkeit der Anerkennung gebührend belegter
und angemessener Erfordernisse, die der Eigentümer
oder Betreiber des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes
für Erdgastransport und -aufbereitung geltend macht,
und der Wahrung der Interessen aller anderen mögli-
cherweise betroffenen Benutzer des vorgelagerten
Rohrleitungsnetzes oder der einschlägigen Aufberei-
tungs- oder Umschlagseinrichtungen, und

d) Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren zur
Erteilung von Genehmigungen für Produktions- oder
vorgelagerte Entwicklungstätigkeiten in Übereinstim-
mung mit dem Gemeinschaftsrecht.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Streitbeilegungs-
regelung — zu der auch eine von den Parteien unabhän-
gige Stelle gehört, die zu allen einschlägigen Informatio-
nen Zugang hat —, mit der Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Zugang zu vorgelagerten Rohrleitungsnet-
zen zügig beigelegt werden können, wobei den in Absatz
2 genannten Kriterien und der Zahl der Parteien, die
möglicherweise an Verhandlungen über den Zugang zu
derartigen Netzen beteiligt sind, Rechnung zu tragen ist.

(4) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt die
Streitbeilegungsregelung des Mitgliedstaats, der für das
vorgelagerte Rohrleitungsnetz, das den Zugang verwei-
gert, zuständig ist. Sind bei grenzübergreifenden Streitig-
keiten mehrere Mitgliedstaaten für das betreffende Netz
zuständig, so sorgen diese Mitgliedstaaten in gegenseiti-
gem Benehmen dafür, daß die vorliegende Richtlinie
übereinstimmend angewandt wird.

KAPITEL VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

(1) Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf
oder ist die Sicherheit von Personen, Geräten oder Anla-

gen oder die Unversehrtheit des Netzes gefährdet, so
kann ein Mitgliedstaat vorübergehend die notwendigen
Schutzmaßnahmen treffen.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur ein Mindestmaß an
Störungen im Funktionieren des Binnenmarktes hervorru-
fen und nicht über das zur Behebung der plötzlich
aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche
Ausmaß hinausgehen.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen
unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und der Kom-
mission mit; diese kann beschließen, daß der betreffende
Mitgliedstaat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuhe-
ben hat, soweit sie den Wettbewerb verzerren und den
Handel in einem Umfang beeinträchtigen, der dem
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

Artikel 25

(1) Entstehen einem Erdgasunternehmen wegen seiner
im Rahmen eines oder mehrerer Gaslieferverträge einge-
gangenen unbedingten Zahlungsverpflichtungen ernst-
hafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten oder
werden solche Schwierigkeiten befürchtet, so kann an den
betreffenden Mitgliedstaat oder an die benannte zustän-
dige Behörde ein Antrag auf eine befristete Ausnahme
von Artikel 15 und/oder Artikel 16 gestellt werden. Die
Anträge werden je nach Wahl des Mitgliedstaates für
jeden Einzelfall entweder vor oder nach der Verweigerung
des Netzzugangs gestellt. Die Mitgliedstaaten können es
dem Erdgasunternehmen auch freistellen, ob es einen
Antrag vor oder nach der Verweigerung des Netzzugangs
stellen möchte. Hat ein Erdgasunternehmen den Zugang
verweigert, so wird der Antrag unverzüglich gestellt. Den
Anträgen werden alle sachdienlichen Angaben über die
Art und den Umfang des Problems und die von dem
Gasunternehmen zu dessen Lösung unternommenen
Anstrengungen beigefügt.

Falls nach vernünftigem Ermessen keine Alternativlösun-
gen zur Verfügung stehen, kann der Mitgliedstaat oder
die benannte zuständige Behörde unter Beachtung der
Bestimmungen des Absatzes 3 die Bewilligung einer Aus-
nahme beschließen.

(2) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige
Behörde übermitteln der Kommission unverzüglich ihre
Entscheidung über die Genehmigung einer Ausnahme
zusammen mit allen einschlägigen Angaben zu der betref-
fenden Ausnahme. Diese Angaben können der Kommis-
sion in einer zusammengefaßten Form übermittelt wer-
den, die es der Kommission ermöglicht, eine wohlbegrün-
dete Entscheidung zu treffen. Die Kommission kann bin-
nen vier Wochen nach Eingang der Mitteilung verlangen,
daß der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende
benannte zuständige Behörde die Entscheidung über die
Genehmigung einer Ausnahme ändert oder zurücknimmt.
Kommt der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betref-
fende benannte zuständige Behörde der Aufforderung
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nicht innerhalb von vier Wochen nach, so wird nach dem
Verfahren I des Artikels 2 des Beschlusses 87/373/EWG
umgehend ein endgültiger Beschluß gefaßt.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Infor-
mationen vertraulich.

(3) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige
Behörde und die Kommission berücksichtigen bei der
Entscheidung über die Ausnahmen nach Absatz 1 insbe-
sondere folgende Kriterien:

a) das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten
Gasmarktes;

b) die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tungen zu erfüllen und die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten;

c) die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Gas-
markt und die derzeitige Wettbewerbslage auf diesem
Markt;

d) die Schwere der aufgetretenen wirtschaftlichen und
finanziellen Schwierigkeiten von Erdgasunternehmen
und Fernleitungsunternehmen bzw. zugelassenen Kun-
den;

e) den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedin-
gungen des betreffenden Vertrags oder der betreffen-
den Verträge und inwieweit diese Marktänderungen
berücksichtigen;

f) die zur Lösung des Problems unternommenen
Anstrengungen;

g) inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betref-
fenden unbedingten Zahlungsverpflichtungen unter
Berücksichtigung dieser Richtlinie vernünftigerweise
mit dem wahrscheinlichen Auftreten von ernsten
Schwierigkeiten hätte rechnen können;

h) das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen
verbunden ist, sowie den Grad an Interoperabilität
dieser Netze;

i) die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Aus-
nahme für die korrekte Anwendung dieser Richtlinie
in bezug auf das einwandfreie Funktionieren des Erd-
gasbinnenmarktes haben würde.

Eine Entscheidung über einen Ausnahmeantrag in bezug
auf Verträge mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, die
vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie geschlossen wor-
den sind, sollte nicht zu einer Lage führen, in der es
unmöglich ist, wirtschaftlich tragfähige Absatzalternati-
ven zu finden. Auf jeden Fall wird davon ausgegangen,
daß keine ernsthaften Schwierigkeiten vorliegen, wenn die
Erdgasverkäufe nicht unter die in Gaslieferverträgen mit
unbedingter Zahlungsverpflichtung vereinbarte garan-
tierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der
betreffende Gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungs-
verpflichtung angepaßt werden oder das Erdgasunterneh-
men Absatzalternativen finden kann.

(4) Erdgasunternehmen, die keine Ausnahmegenehmi-
gung nach Absatz 1 erhalten haben, dürfen den Netzzu-
gang wegen im Rahmen eines Gasliefervertrags eingegan-
gener unbedingter Zahlungsverpflichtungen nicht bzw.
nicht länger verweigern. Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, daß alle einschlägigen Bestimmungen des Kapitels
VI eingehalten werden.

(5) Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmig-
ten Ausnahmen müssen ordnungsgemäß begründet wer-
den. Die Kommission veröffentlicht die Entscheidung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.

(6) Die Kommission legt binnen fünf Jahren nach
Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht über die bei
der Anwendung dieses Artikels gemachten Erfahrungen
vor, damit das Europäische Parlament und der Rat zu
gegebener Zeit prüfen können, ob dieser Artikel angepaßt
werden muß.

Artikel 26

(1) Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz
eines anderen Mitgliedstaats angeschlossen sind und nur
einen externen Hauptlieferanten haben, können von Arti-
kel 4, Artikel 18 Absätze 1, 2, 3, 4 und 6 und/oder
Artikel 20 abweichen. Als Hauptlieferant gilt ein Liefe-
rant mit einem Marktanteil von mehr als 75 %. Die
betreffende Ausnahme erlischt automatisch, sobald min-
destens eine der genannten Bedingungen nicht mehr gege-
ben ist. Alle derartigen Ausnahmen sind der Kommission
mitzuteilen.

(2) Ein als entstehender Markt eingestufter Mitglied-
staat, der durch die Anwendung dieser Richtlinie in
erhebliche Schwierigkeiten geriete, die nicht mit den in
Artikel 25 genannten vertraglichen Abnahmeverpflichtun-
gen zusammenhängen, kann von Artikel 4, Artikel 18
Absätze 1, 2, 3, 4 und 6 und/oder Artikel 20 dieser
Richtlinie abweichen. Die entsprechende Ausnahme
erlischt automatisch, sobald der betreffende Mitgliedstaat
nicht mehr als entstehender Markt anzusehen ist. Alle
derartigen Ausnahmen sind der Kommission mitzuteilen.

(3) Falls die Anwendung dieser Richtlinie in einem geo-
graphisch begrenzten Gebiet eines Mitgliedstaates, insbe-
sondere hinsichtlich der Entwicklung der Fernleitungsin-
frastruktur, erhebliche Schwierigkeiten verursachen
würde, kann der Mitgliedstaat im Hinblick auf die Förde-
rung der Investitionen bei der Kommission für Entwick-
lungen in diesem Gebiet eine befristete Ausnahme von
Artikel 4, Artikel 18 Absätze 1, 2, 3, 4 und 6 und/oder
Artikel 20 beantragen.

(4) Die Kommission kann die in Absatz 3 genannte
Ausnahme unter Berücksichtigung insbesondere der nach-
stehenden Kriterien genehmigen:
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— Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, die in einem
wettbewerbsorientierten Marktumfeld nicht rentabel
wären;

— Umfang der erforderlichen Investitionen und Aussicht
auf Rückzahlung;

— Größe und Entwicklungsstand des Gasnetzes in dem
betreffenden Gebiet;

— Aussichten für den betreffenden Gasmarkt;

— geographische Größe und Merkmale des betreffenden
Gebiets oder der betreffenden Region sowie

— sozioökonomische und demographische Faktoren.

Eine Ausnahme darf nur genehmigt werden, wenn in
diesem Gebiet noch keine Gasinfrastruktur errichtet wor-
den ist oder die Errichtung einer derartigen Infrastruktur
weniger als zehn Jahre zurückliegt. Die befristete Aus-
nahme darf nicht für einen Zeitraum von mehr als zehn
Jahren ab der ersten Versorgung mit Gas in dem betref-
fenden Gebiet gewährt werden.

(5) Vor einer Entscheidung nach Absatz 4 unterrichtet
die Kommission die Mitgliedstaaten unter Wahrung der
Vertraulichkeit über die gemäß Absatz 3 gestellten
Anträge. Die Entscheidung sowie die Ausnahmen nach
den Absätzen 1 und 2 werden im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht.

Artikel 27

(1) Die Kommission legt vor Ablauf des ersten Jahres
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht über den nicht mit
dieser Richtlinie zusammenhängenden Harmonisierungs-
bedarf vor. Sie fügt dem Bericht gegebenenfalls die für
das reibungslose Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts
notwendigen Harmonisierungsvorschläge bei.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat nehmen zu
diesen Vorschlägen spätestens zwei Jahre nach ihrer Vor-
lage Stellung.

Artikel 28

Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Richtli-
nie und legt einen Bericht über die Erfahrungen mit dem
Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes und der Durch-
führung der allgemeinen Vorschriften des Artikels 3 vor,
damit das Europäische Parlament und der Rat zu gegebe-
ner Zeit im Lichte der gesammelten Erfahrungen prüfen
können, ob Vorschriften zur weiteren Verbesserung des
Erdgasbinnenmarktes erlassen werden können, die zehn
Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie wirksam
würden.

Artikel 29

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie
binnen zwei Jahren nach dem in Artikel 30 genannten
Zeitpunkt nachzukommen. Sie unterrichten die Kommis-
sion unverzüglich davon.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 30

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Artikel 31

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Juni 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM
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RICHTLINIE 98/31/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 22. Juni 1998

zur Änderung der Richtlinie 93/6/EWG des Rates über die angemessene Eigenkapitalausstattung
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 Sätze
1 und 3,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Währungsinsti-
tuts (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver-
trags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die mit dem Handel mit Waren und mit warenun-
terlegten Derivaten verbundenen Risiken sind der-
zeit Gegenstand der Richtlinie 89/647/EWG des
Rates vom 18. Dezember 1989 über einen Solvabi-
litätskoeffizienten für Kreditinstitute (5). Die mit
den betreffenden Positionen verbundenen Marktri-
siken werden jedoch durch die Richtlinie 89/647/
EWG nicht genau erfaßt. Es ist notwendig, den
Begriff des „Wertpapierhandels“ auf Positionen in
Waren oder warenunterlegten Derivaten auszuwei-
ten, die zu Handelszwecken gehalten werden und
in erster Linie Marktrisiken ausgesetzt sind. Die
Institute müssen dieser Richtlinie hinsichtlich der
Deckung von Warenpositionsrisiken aus ihrer
gesamten Geschäftstätigkeit entsprechen. Die Ge-
meinschaft verzeichnet mit wachsender Besorgnis

(1) ABl. C 240 vom 6.8.1997, S. 24, und
ABl. C 118 vom 17.4.1998, S. 16.

(2) ABl. C 19 vom 21.1.1998, S. 9.
(3) Stellungnahme vom 7. Oktober 1997.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 18. Dezem-

ber 1997 (ABl. C 14 vom 19.1.1998), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 9. März 1998 (ABl. C 135 vom
30.4.1998, S. 7) und Beschluß des Europäischen Parlaments
vom 30. April 1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998). Beschluß
des Rates vom 19. Mai 1998.

(5) ABl. L 386 vom 30.12.1989, S. 14. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 98/32/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (siehe Seite 26 dieses Amtsblatts).

die Fälle schweren Betrugs, für die einige Warenter-
minhändler verantwortlich sind und die das Anse-
hen und die Integrität des Terminhandels in der
Öffentlichkeit gefährden. Es ist wünschenswert,
daß die Kommission die Festlegung eines geeigne-
ten aufsichtsrechtlichen Regelungsrahmens in Be-
tracht zieht, um derartige betrügerische Praktiken
in Zukunft zu verhindern.

(2) Die Richtlinie 93/6/EWG des Rates vom 15. März
1993 über die angemessene Eigenkapitalausstat-
tung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (6)
legt eine standardisierte Methode zur Berechnung
der Eigenkapitalanforderungen für Marktrisiken
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten fest.
Die Institute haben ihre eigenen Risikomanage-
mentsysteme (interne Modelle) entwickelt, die dar-
auf ausgerichtet sind, die von Wertpapierfirmen
und Kreditinstituten eingegangenen Marktrisiken
genauer zu messen als die standardisierte Methode.
Die Verwendung genauerer Methoden zur Mes-
sung von Risiken sollte unterstützt werden.

(3) Die Verwendung dieser internen Modelle für die
Berechnung von Eigenkapitalanforderungen erfor-
dert strenge interne Kontrollmechanismen und
sollte der Anerkennung und Beaufsichtigung durch
die zuständigen Behörden unterliegen. Die dauer-
hafte Zuverlässigkeit der Ergebnisse der internen
Modellberechnung sollte durch Rückvergleiche
überprüft werden.

(4) Die zuständigen Behörden sollten die für börsenge-
handelte Terminkontrakte und Optionen sowie —
für einen Übergangszeitraum — die für ebensolche
im Freiverkehr getätigte Geschäfte geforderten Ein-
schüsse als Ersatz für die gemäß dieser Richtlinie
berechnete Eigenkapitalanforderung für diese In-
strumente zulassen können, sofern dies nicht zur
Folge hat, daß diese Eigenkapitalanforderung nied-
riger ist als die, welche nach den anderen in der
Richtlinie vorgeschriebenen Verfahren errechnet
wird. Die Inanspruchnahme dieser Bestimmung
erfordert nicht, daß die Institute, die von dieser
Bestimmung Gebrauch machen, die Gleichwertig-

(6) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 1. Richtlinie geändert durch
die Richtlinie 98/33/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (siehe Seite 29 dieses Amtblatts).
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keit dieser Einschußanforderungen und der nach
den anderen Verfahren der Richtlinie errechneten
Eigenkapitalanforderungen kontinuierlich überprü-
fen müssen.

(5) Die im größeren internationalen Rahmen verab-
schiedeten Regelungen, die zur Anwendung ausge-
feilterer Risikomanagementmethoden auf der
Grundlage interner Modelle anregen sollen, können
niedrigere Eigenkapitalanforderungen für Kreditin-
stitute aus Drittländern mit sich bringen. Diese
Kreditinstitute stehen mit Wertpapierfirmen und
Kreditinstituten, die ihren Sitz in den Mitgliedstaa-
ten haben, im Wettbewerb. Für Wertpapierfirmen
und Kreditinstitute mit Sitz in den Mitgliedstaaten
kann nur eine Änderung der Richtlinie 93/6/EWG
ähnliche Anreize für die Entwicklung und Verwen-
dung interner Modelle bieten.

(6) Zur Berechnung der Marktrisiko-Eigenkapitalan-
forderungen sollten Positionen in Gold und gold-
unterlegten Derivaten in ähnlicher Weise wie Devi-
senpositionen behandelt werden.

(7) Die Emission nachrangiger Schuldinstrumente
sollte nicht automatisch ausschließen, daß die
Aktien eines Emittenten Teil eines Portfolios sind,
dessen spezifisches Risiko gemäß Anhang I Num-
mer 33 der Richtlinie 93/6/EWG mit 2 % gewich-
tet werden kann.

(8) Diese Richtlinie befindet sich in Übereinstimmung
mit den Arbeiten eines internationalen Bankenauf-
sichtsgremiums zur aufsichtsrechtlichen Behand-
lung des Marktrisikos und der Positionen in Waren
und warenunterlegten Derivaten.

(9) Es ist erforderlich, für Wertpapierfirmen und Kre-
ditinstitute, die in erheblichem Umfang Warenter-
mingeschäfte tätigen, ein diversifiziertes Portfolio
an Warenpositionen halten und noch nicht in der
Lage sind, Modelle für die Berechnung der Eigen-
kapitalunterlegung des Warenpositionsrisikos ein-
zusetzen, wahlweise eine Übergangsregelung für die
Eigenkapitalunterlegung vorzusehen, um eine har-
monische Anwendung der Richtlinie zu gewährlei-
sten.

(10) Diese Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel,
um die angestrebten Ziele zu erreichen, und geht
nicht über das für diesen Zweck Erforderliche
hinaus —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 93/6/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 6 Buchstabe a) sowie Buchstabe b) Satz
1 und Ziffern i) und ii) erhalten folgende Fas-
sung:

„a) dessen Eigenhandel mit Finanzinstrumenten,
Waren und warenunterlegten Derivaten, die
von dem Institut zum Zweck des Wiederver-
kaufs gehalten und/oder von dem Institut
übernommen werden, um bestehende und/
oder erwartete Unterschiede zwischen dem
Kauf- und Verkaufspreis oder andere Preis-
oder Zinsschwankungen kurzfristig zu nut-
zen, sowie Positionen in Finanzinstrumenten,
Waren und warenunterlegten Derivaten, die
im eigenen Namen für Rechnung Dritter zur
Zusammenführung sich deckender Kauf- und
Verkaufsaufträge gehalten werden, und Posi-
tionen, mit denen andere Teile des Wertpa-
pierhandels abgesichert werden;

b) den Risiken aus noch nicht abgewickelten
Geschäften, aus Vorleistungen und aus abge-
leiteten Instrumenten des Freiverkehrs im
Sinne des Anhangs II Nummern 1, 2, 3 und
5, den Risiken aus Pensionsgeschäften und
Wertpapier- und Warenverleihgeschäften mit
den unter Buchstabe a) aufgeführten, zum
Wertpapierhandel gehörenden Wertpapieren
oder Waren im Sinne des Anhangs II Num-
mer 4 und — vorbehaltlich der Zustimmung
der zuständigen Behörden — den Risiken aus
den umgekehrten Pensionsgeschäften und
Wertpapier- und Warenleihgeschäften im
Sinne des Anhangs II Nummer 4, die von den
nachstehend aufgeführten Bedingungen ent-
weder die Bedingungen der Ziffern i), ii), iii)
und v) oder der Ziffern iv) und v) erfüllen:

i) die Risikopositionen werden täglich ge-
mäß den Verfahren des Anhangs II zum
Marktpreis berechnet;

ii) die Sicherheitsleistung wird angepaßt, um
wesentliche Wertänderungen bei den
Wertpapieren oder Waren, die Gegen-
stand der betreffenden Geschäfte oder
Vereinbarungen sind, zu berücksichtigen;
diese Anpassung erfolgt nach einer Rege-
lung, welche die Zustimmung der zustän-
digen Behörden findet;“.

b) Die Nummern 15 und 16 erhalten folgende Fas-
sung:

„15. Ein ,Optionsschein‘ ist ein Wertpapier, das
dem Inhaber das Recht verleiht, einen Basis-
wert bis zum Ablauf der Optionsfrist oder
am Fälligkeitstag des Optionsscheins zu
einem festen Preis zu erwerben. Die Trans-
aktion kann durch die Lieferung des Basis-
wertes selbst oder durch Barzahlung abge-
wickelt werden.
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16. ,Bestandsfinanzierung‘ sind Positionen, bei
denen Warenbestände auf Termin verkauft
und die Finanzierungskosten bis zum Zeit-
punkt des Terminverkaufs festgeschrieben
wurden.“

c) Nummer 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„17. ,Pensionsgeschäfte‘ und ,umgekehrte Pen-
sionsgeschäfte‘ sind Vereinbarungen, durch
die ein Institut oder seine Gegenpartei Wert-
papiere oder Waren oder garantierte Rechts-
ansprüche auf Wertpapiere oder Waren
überträgt, wenn diese Garantie von einer
anerkannten Börse, welche die Rechte auf
die Wertpapiere oder Waren innehat, gege-
ben wird und die Vereinbarung es einem
Institut nicht erlaubt, ein bestimmtes Wert-
papier oder eine bestimmte Ware mehr als
einer Gegenpartei auf einmal zu übertragen
und oder zu versprechen; die Übertragung
erfolgt in Verbindung mit der Verpflichtung
zur Rücknahme dieser Wertpapiere oder
Waren (oder von Wertpapieren oder Waren
der gleichen Art) zu einem festen Preis zu
einem vom Pensionsgeber festgesetzten
— oder noch festzusetzenden — späteren
Zeitpunkt; für ein Institut, das die Wertpa-
piere oder Waren veräußert, ist dies ein
,Pensionsgeschäft‘ und für ein Institut, das
die Wertpapiere oder Waren erwirbt, ein
,umgekehrtes Pensionsgeschäft‘.“

d) Nummer 18 erhält folgende Fassung:

„18. ,Wertpapierverleihgeschäfte‘ oder ,Waren-
verleihgeschäfte‘ und ,Wertpapierleihge-
schäfte‘ oder ,Warenleihgeschäfte‘ sind Ge-
schäfte, durch die ein Institut oder seine
Gegenpartei Wertpapiere bzw. Waren gegen
entsprechende Sicherheiten überträgt; diese
Übertragung erfolgt in Verbindung mit der
Verpflichtung, daß die die Papiere bzw.
Waren entleihende Partei zu einem späteren
Zeitpunkt oder auf Ersuchen der übertra-
genden Stelle gleichwertige Papiere bzw.
Waren zurückgibt; für ein Institut, das
Wertpapiere oder Waren überträgt, ist dies
ein Wertpapierverleihgeschäft oder ein Wa-
renverleihgeschäft und für ein Institut, dem
sie übertragen werden, ein Wertpapierleihge-
schäft oder ein Warenleihgeschäft.

Ein Wertpapierleihgeschäft oder ein Waren-
leihgeschäft gilt als von Unternehmen des
Finanzsektors getätigt, wenn die Gegenpar-
tei einer auf Gemeinschaftsebene koordinier-
ten Aufsicht unterliegt oder es sich dabei um
ein Kreditinstitut der Zone A gemäß der
Richtlinie 89/647/EWG oder um eine aner-
kannte Wertpapierfirma eines dritten Landes
handelt oder das Geschäft mit einer aner-
kannten Clearing-Stelle oder Börse abge-
schlossen wurde.“

2. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Ziffern i) und ii)
erhalten folgende Fassung:

„i) die gemäß den Anhängen I, II und VI sowie
gegebenenfalls gemäß Anhang VIII errechneten
Eigenkapitalanforderungen für ihren Wertpapier-
handel,

ii) die gemäß den Anhängen III und VII sowie gege-
benenfalls gemäß Anhang VIII errechneten Eigen-
kapitalanforderungen für ihre gesamten Ge-
schäfte,“.

3. Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ungeachtet des Absatzes 1 überwachen und
kontrollieren Institute, die die Eigenkapitalanforde-
rungen für ihren Wertpapierhandel gemäß den
Anhängen I und II sowie gegebenenfalls gemäß
Anhang VIII berechnen, ihre Großkredite gemäß der
Richtlinie 92/121/EWG des Rates vorbehaltlich der
Änderungen nach Anhang VI dieser Richtlinie.“

4. Artikel 7 Absatz 10 und Absatz 11 Eingangssatz
erhalten folgende Fassung:

„(10) Sofern die Möglichkeit gemäß den Absätzen 7
und 9 nicht in Anspruch genommen wird, können die
zuständigen Behörden für die Berechnung der Eigen-
kapitalanforderungen gemäß den Anhängen I und
VIII und der Kundenrisiken gemäß Anhang VI auf
konsolidierter Basis zulassen, daß Positionen im Wert-
papierhandel eines Instituts gegen Positionen im Wert-
papierhandel eines anderen Instituts nach den Vor-
schriften der Anhänge I, VI und VIII aufgerechnet
werden.

Ferner können sie zulassen, daß Devisenpositionen
eines Instituts gegen Devisenpositionen eines anderen
Instituts nach den Vorschriften des Anhangs III und/
oder des Anhangs VIII aufgerechnet werden. Des
weiteren können sie zulassen, daß Warenpositionen
eines Instituts gegen Warenpositionen eines anderen
Instituts nach den Vorschriften des Anhangs VII und/
oder des Anhangs VIII aufgerechnet werden.

(11) Die zuständigen Behörden können auch das
Aufrechnen von Positionen des Wertpapierhandels
und von Devisen- oder Warenpositionen von in Dritt-
ländern niedergelassenen Unternehmen zulassen, so-
fern folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:“.

5. Artikel 8 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die zuständigen Behörden verpflichten die Insti-
tute, unverzüglich jeden Fall zu melden, in dem deren
Gegenparteien bei Pensionsgeschäften und umgekehr-
ten Pensionsgeschäften oder Wertpapier- und Waren-
verleih- und -leihgeschäften ihren Verpflichtungen
nicht nachgekommen sind. Die Kommission berichtet
dem Rat spätestens drei Jahre nach dem in Artikel 12
genannten Zeitpunkt über diese Fälle sowie über
deren Auswirkungen auf die Behandlung der genann-
ten Geschäfte im Rahmen dieser Richtlinie. In dem
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Bericht ist auch darzulegen, wie die Institute jede
einzelne der für sie geltenden Bedingungen gemäß
Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe b) Ziffern i) bis v)
und insbesondere die Bedingung nach Ziffer v) erfül-
len. Ferner ist darin jede Veränderung des relativen
Umfangs der bisherigen Kreditgeschäfte der Institute
und ihre Kreditvergabe im Rahmen von umgekehrten
Pensionsgeschäften und von Wertpapier- und Waren-
leihgeschäften anzugeben. Stellt die Kommission
anhand dieses Berichts sowie anderer Informationen
fest, daß weitergehende Schutzvorkehrungen erforder-
lich sind, um Mißbräuchen vorzubeugen, so unter-
breitet sie geeignete Vorschläge.“

6. Es wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 11a

Die Mitgliedstaaten können bis zum 31. Dezember
2006 ihren Instituten gestatten, anstelle der in
Anhang VII Nummern 13, 14, 17 und 18 genannten
Sätze die Mindestsätze für den ,spread‘-Satz, den
,carry‘-Satz und den ,outright‘-Satz der nachstehenden
Tabelle zu verwenden, sofern die Institute nach
Ansicht ihrer zuständigen Behörden

i) Warentermingeschäfte in erheblichem Umfang
tätigen,

ii) ein diversifiziertes Portfolio von Warenpositionen
halten und

iii) noch nicht in der Lage sind, interne Modelle für
die Berechnung der Eigenkapitalunterlegung des
Warenpositionsrisikos im Einklang mit Anhang
VIII einzusetzen.

Tabelle

Edel-
metalle
(aus-

genommen
Gold)

Andere
Metalle

Agrar-
erzeugnisse

(Weich-
waren)

Sonstige
Erzeug-

nisse, ein-
schließlich
Energie-
produkte

,spread‘-Satz
(in %) 1,0 1,2 1,5 1,5

,carry‘-Satz
(in %) 0,3 0,5 0,6 0,6

,outright‘-Satz
(in %) 8 10 12 15

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, in
welcher Weise sie von diesem Artikel Gebrauch
machen.“

7. Gemäß dem Anhang dieser Richtlinie werden die
Anhänge I, II, III und V geändert und die Anhänge
VII und VIII angefügt.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtli-
nie spätestens 24 Monate nach ihrem Inkrafttreten nach-
zukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Die Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Juni 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM
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ANHANG

1. Anhang I wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 Satz 7 wird gestrichen und folgender Absatz angefügt:

„Die zuständigen Behörden können die Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für
einen börsengehandelten Terminkontrakt dem von der Börse geforderten Einschuß entspricht, sofern
ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß der Einschuß dem mit dem Terminkontrakt
verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die Eigenkapitalanforderung
für einen Terminkontrakt, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend in diesem Anhang
beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII beschriebenen internen
Modelle ergeben würde. Die zuständigen Behörden können bis zum 31. Dezember 2006 ferner die
Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für ein Geschäft mit abgeleiteten Instrumen-
ten des Freiverkehrs im Sinne dieser Nummer, das über eine von ihnen anerkannte Clearing-Stelle
abgewickelt wird, dem von der Clearing-Stelle geforderten Einschuß entspricht, sofern ihnen
ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß der Einschuß dem mit diesem Geschäft verbundenen
Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die Eigenkapitalanforderung für das
betreffende Geschäft, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend in diesem Anhang beschriebenen
Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII beschriebenen internen Modelle
ergeben würde.“

b) Nummer 5 Absatz 2 Satz 2 wird zu Absatz 3 und erhält folgende Fassung:

„Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken
— abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — abzusichern sind. Sie können die Möglichkeit vorsehen,
daß die Eigenkapitalanforderung für eine geschriebene börsengehandelte Option dem von der Börse
geforderten Einschuß entspricht, sofern ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß dieser
Einschuß dem mit der Option verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie
die Eigenkapitalanforderung für eine Option, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend in diesem
Anhang beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII beschriebenen
internen Modelle ergeben würde. Die zuständigen Behörden können bis zum 31. Dezember 2006
ferner die Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für eine Freiverkehrsoption, die
über eine von ihnen anerkannte Clearing-Stelle abgewickelt wird, dem von der Clearing-Stelle
geforderten Einschuß entspricht, sofern ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß der
Einschuß dem mit der Option verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie
die Eigenkapitalanforderung für eine Freiverkehrsoption, die sich bei Zugrundelegung der nachste-
hend in diesem Anhang beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII
beschriebenen internen Modelle ergeben würde. Zusätzlich können sie die Möglichkeit vorsehen, daß
die Eigenkapitalanforderung für eine erworbene börsengehandelte oder Freiverkehrsoption der
Anforderung für das zugrundeliegende Instrument entspricht, sofern die daraus resultierende Eigen-
kapitalanforderung den Marktwert der Option nicht übersteigt. Die Eigenkapitalanforderung für eine
geschriebene Freiverkehrsoption wird im Verhältnis zum zugrundeliegenden Instrument festgelegt.“

c) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. Optionsscheine auf Schuldtitel und Aktien werden ebenso behandelt wie die unter Nummer 5
genannten Optionen.“

d) Nummer 33 Ziffer i) erhält folgende Fassung:

„i) Die Aktien dürfen nicht von Emittenten stammen, die nur börsengehandelte Schuldtitel
ausgegeben haben, für welche gemäß der Tabelle I unter Nummer 14 eine Eigenkapitalanforde-
rung von 8 % besteht oder für die eine geringere Anforderung nur deshalb gilt, weil sie
Gegenstand einer Garantie oder Sicherheit sind;“.

2. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. Im Fall von Geschäften, bei denen Schuldtitel, Aktien und Waren (mit Ausnahme von
Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Wertpapier- und Warenverleih-
und -leihgeschäften) nach dem festgesetzten Liefertag noch nicht abgewickelt wurden, muß das
Institut die Preisdifferenz berechnen, die sich daraus zu seinen Ungunsten ergeben könnte. Es
handelt sich dabei um die Differenz zwischen dem vereinbarten Abrechnungspreis für die
betreffenden Schuldtitel, Aktien oder Waren und ihrem aktuellen Marktwert, wenn diese
Differenz mit einem Verlust für das Institut verbunden sein könnte. Zur Berechnung seiner
Eigenkapitalanforderung ist dieser Differenzbetrag mit dem entsprechenden Faktor in Spalte A
der Tabelle unter Nummer 2 zu multiplizieren.“
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b) Die Nummern 3.1 und 3.2 erhalten folgende Fassung:

„3.1. Ein Institut muß Eigenkapital zur Deckung des Gegenpartei-Risikos halten, wenn

i) es Wertpapiere oder Waren vor deren Eingang bezahlt oder Wertpapiere oder Waren vor
Eingang der Bezahlung geliefert hat und

ii) bei grenzüberschreitenden Transaktionen ein oder mehrere Tage seit dieser Zahlung oder
Lieferung vergangen sind.

3.2. Die Eigenkapitalanforderung beträgt 8 % des Werts der Wertpapiere bzw. Waren oder des
dem Institut geschuldeten Geldbetrags, multipliziert mit dem für die Gegenpartei geltenden
Risikogewicht.“

c) Der Titel vor Nummer 4.1 sowie Nummer 4.1 Absatz 1 erhalten folgende Fassung:

„Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Wertpapierleih- und -verleihgeschäfte
und Warenleih- und -verleihgeschäfte

4.1. Im Fall von Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenverleihgeschäften mit Wertpapie-
ren oder Waren, welche Bestandteil des Wertpapierhandels sind, berechnet das Institut die
Differenz zwischen dem Marktwert der Wertpapiere oder Waren und dem vom Institut
aufgenommenen Betrag oder dem Marktwert der Sicherheiten, wenn die Differenz positiv ist.
Im Fall von umgekehrten Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenleihgeschäften
berechnet das Institut die Differenz zwischen dem von ihm verliehenen Betrag oder dem
Marktwert der geleisteten Sicherheiten und dem Marktwert der erhaltenen Wertpapiere oder
Waren, wenn diese Differenz positiv ist.“

3. Anhang III wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. Übersteigt die nach dem nachstehenden Verfahren berechnete Summe des Nettogesamtbetrags
der Devisenpositionen und der Nettogoldposition eines Instituts 2 % des Gesamtbetrags seiner
Eigenmittel, wird die Summe seiner Nettodevisenposition und seiner Nettogoldposition bei der
Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das Fremdwährungsrisiko mit 8 % multipliziert.

Bis zum 31. Dezember 2004 können die zuständigen Behörden einem Institut gestatten, seine
Eigenkapitalanforderung zu berechnen, indem es den Betrag, um den die Summe des Nettoge-
samtbetrags der Devisenpositionen und der Nettogoldposition 2 % des Gesamtbetrags seiner
Eigenmittel übersteigt, mit 8 % multipliziert.“

b) Die Nummern 3.1 und 3.2 erhalten folgende Fassung:

„3.1. Zunächst wird der Nettobetrag der offenen Positionen des Instituts in den einzelnen Währun-
gen (einschließlich der Währung der Rechnungslegung) und in Gold berechnet. Diese Positio-
nen ergeben sich durch Summierung der folgenden Elemente (positiv oder negativ):

— Netto-Kassaposition (d. h. alle Aktiva bezüglich aller Passiva einschließlich der aufgelaufe-
nen und noch nicht fälligen Zinsen in der betreffenden Währung oder, im Fall von Gold,
die Nettokassaposition in Gold);

— Netto-Terminposition (d. h. alle ausstehenden Beträge abzüglich aller zu zahlenden Beträge
im Rahmen von Devisen- und Goldtermingeschäften einschließlich der Devisen- und
Gold-Terminkontrakte und des Kapitalbetrags der Währungs-Swaps, die nicht in der
Kassaposition enthalten sind);

— unwiderrufliche Garantien (und vergleichbare Instrumente), die mit Sicherheit in Anspruch
genommen werden und aller Voraussicht nach uneinbringlich sind;

— Nettobetrag der künftigen, noch nicht angefallenen, aber bereits voll abgesicherten Einnah-
men und Ausgaben (nach dem Ermessen der meldenden Institute und mit vorheriger
Zustimmung der zuständigen Behörden können jene Nettobeträge der künftigen Einnah-
men und Ausgaben, die in den Büchern noch nicht erfaßt, jedoch durch Devisenterminge-
schäfte bereits voll abgesichert sind, hier einbezogen werden). Ein solcher Ermessensspiel-
raum ist durchgängig in der gleichen Weise zu nutzen;

— mit Hilfe des Delta-Faktors (bzw. auf Basis des Delta-Faktors) ermittelter Netto-Gegenwert
des gesamten Bestands an Devisen- und Gold-Optionen;

— Marktwert der sonstigen (d. h. nicht auf Devisen oder Gold bezogen) Optionen;
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— alle Positionen, die ein Institut bewußt eingegangen ist, um sich gegen die nachteilige
Auswirkung einer Wechselkursänderung auf seinen Eigenkapitalkoeffizienten abzusichern,
können bei der Errechnung der offenen Netto-Fremdwährungspositionen ausgeschlossen
werden. Solche Positionen sollten nichts mit dem Handel zu tun haben oder struktureller
Art sein, und ihr Ausschluß — und jegliche Änderung der Bedingungen für ihren Ausschluß
— erfordert die Zustimmung der zuständigen Behörden. Positionen eines Instituts im
Zusammenhang mit Posten, die bereits bei der Berechnung der Eigenmittel in Abzug
gebracht wurden, können unter den gleichen Bedingungen genauso behandelt werden.

3.2. Es wird in das Ermessen der zuständigen Behörden gestellt, den Instituten zu gestatten, bei der
Berechnung der offenen Nettopositionen in den einzelnen Währungen und in Gold den
jeweiligen Nettomarktwert heranzuziehen.“

c) Nummer 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„4. Anschließend werden die Nettobeträge der Kauf- und Verkaufspositionen in den einzelnen
Währungen mit Ausnahme der Währung der Rechnungslegung und die Nettokauf- und
Verkaufsposition in Gold zum Kassakurs in die Währung der Rechnungslegung umgerech-
net.“

d) Nummer 7 erhält folgende Fassung:

„7. Zweitens können die zuständigen Behörden bis zum 31. Dezember 2004 einem Institut
gestatten, für die Zwecke dieses Anhangs statt eines der unter den Nummern 1 bis 6
beschriebenen Verfahren ein alternatives Verfahren anzuwenden. Die nach diesem Verfahren
berechnete Eigenkapitalanforderung muß so hoch sein, daß sie 2 % der gemäß Nummer 4
berechneten offenen Nettoposition übersteigt und bei Zugrundelegung der Wechselkurs-
schwankungen während sämtlicher gleitenden 10-Arbeitstage-Zeiträume in den letzten drei
Jahren den wahrscheinlichen Verlust für mindestens 99 % der Zeit übersteigt.

Das alternative Verfahren nach Absatz 1 darf nur unter folgenden Voraussetzungen verwendet
werden:

i) Die Berechnungsformel und die Korrelationsschätzungen werden von den zuständigen
Behörden unter Zugrundelegung der Wechselkursschwankungen festgelegt.

ii) die Korrelationsschätzungen werden von den zuständigen Behörden im Lichte der Entwick-
lung auf den Devisenmärkten regelmäßig überprüft.“

4. Anhang V wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Ungeachtet der Nummer 1 können die zuständigen Behörden den Instituten, die den Eigenmittelan-
forderungen gemäß den Anhängen I, II, III, IV, VI, VII und VIII unterliegen, die Verwendung einer
alternativen Definition der Eigenmittel gestatten, wenn nur diese Anforderungen erfüllt werden.“

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. Das vorstehend unter Nummer 2 Buchstabe c) genannte nachrangige Darlehenskapital darf
einen Höchstbetrag von 150 % der zur Erfüllung der Anforderungen gemäß den Anhängen I,
II, III, IV, VI, VII und VIII noch verbleibenden ursprünglichen Eigenmittel nicht überschreiten
und sollte sich diesem Höchstbetrag nur dann nähern, wenn dies nach Auffassung der
zuständigen Behörden aufgrund besonderer Umstände gerechtfertigt ist.“

c) Die Nummern 6 und 7 erhalten folgende Fassung:

„6. Die zuständigen Behörden können den Wertpapierfirmen erlauben, den unter Nummer 4
genannten Höchstbetrag des nachrangigen Darlehenskapitals zu überschreiten, wenn sie es
unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten für angemessen halten und der Gesamtbetrag des
nachrangigen Darlehenskapitals und der unter Nummer 5 genannten Kapitalbestandteile nicht
über 200 % der zur Erfüllung der Anforderungen gemäß den Anhängen I, II, III, IV, VI, VII
und VIII noch verbleibenden ursprünglichen Eigenmittel liegt oder nicht über 250 % desselben
Betrags in dem Fall, in dem die Wertpapierfirmen bei der Berechnung ihrer Eigenmittel den
unter Nummer 2 Buchstabe d) aufgeführten Wert in Abzug bringen.

7. Die zuständigen Behörden können eine Überschreitung des Höchstbetrags für nachrangiges
Darlehenskapital gemäß Nummer 4 durch ein Kreditinstitut gestatten, wenn sie es unter
aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten für angemessen halten und der Gesamtbetrag des nach-
rangigen Darlehenskapitals und der unter Nummer 5 genannten Kapitalbestandteile nicht über
250 % der zur Erfüllung der Anforderungen gemäß den Anhängen I, II, III, VI, VII und VIII
noch verbleibenden ursprünglichen Eigenmittel liegt.“
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5. Die folgenden Anhänge werden angefügt:

„ANHANG VII

WARENPOSITIONSRISIKO

1. Jede Position in Waren oder warenunterlegten Derivaten wird in Standardmaßeinheiten ausge-
drückt. Der Kassakurs der einzelnen Waren wird in der Währung der Rechnungslegung angege-
ben.

2. Positionen in Gold oder goldunterlegten Derivaten gelten als dem Fremdwährungsrisiko unterlie-
gend und werden im Hinblick auf die Berechnung des Marktrisikos gemäß Anhang III oder
gegebenenfalls Anhang VIII behandelt.

3. Positionen, die lediglich der Bestandsfinanzierung dienen, können für die Zwecke dieses Anhangs
von der Berechnung des Warenpositionsrisikos ausgeschlossen werden.

4. Die Zins- und Fremdwährungsrisiken, die nicht von anderen Bestimmungen dieses Anhangs
abgedeckt werden, werden bei der Berechnung des allgemeinen Risikos gehandelter Schuldtitel und
bei der Berechnung des Fremdwährungsrisikos berücksichtigt.

5. Wird die Verkaufsposition eher fällig als die Kaufposition, so hat das Institut auch Vorkehrungen
gegen das Risiko eines Liquiditätsengpasses zu treffen, das auf einigen Märkten bestehen kann.

6. Der Überschuß der Kauf-(Verkaufs-)positionen eines Instituts über seine Verkaufs-(Kauf-)positionen
in derselben Ware und in identischen Warenterminkontrakten, Optionen und Optionsscheinen ist
seine Nettoposition im Sinne von Nummer 19 in bezug auf diese Ware. Die zuständigen Behörden
können die Möglichkeit vorsehen, daß Positionen in abgeleiteten Instrumenten — wie unter den
Nummern 8, 9 und 10 beschrieben — als Positionen in der zugrundeliegenden Ware behandelt
werden.

7. Die zuständigen Behörden können die nachstehenden Positionen als Positionen in derselben Ware
ansehen:

— Positionen in verschiedenen Unterkategorien derselben Ware, wenn diese Unterkategorien bei
der Lieferung untereinander austauschbar sind, sowie

— Positionen in ähnlichen Waren, wenn sie nahe Substitute sind und ihre Preisentwicklung für
einen Zeitraum von mindestens einem Jahr eine eindeutige Mindestkorrelation von 0,9
aufweist.

Spezifische Instrumente

8. Warenterminkontrakte und Terminpositionen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs bestimmter Waren
sind als fiktive, in einer Standardmaßeinheit ausgedrückte Beträge in das Risikomeßsystem
aufzunehmen und gemäß ihrem Fälligkeitstermin in das entsprechende Laufzeitband einzustellen.
Die zuständigen Behörden können die Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für
einen börsengehandelten Terminkontrakt dem von der Börse geforderten Einschuß entspricht,
sofern ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß dieser dem mit dem Terminkontrakt
verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die Eigenkapitalanforderung
für einen Terminkontrakt, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend in diesem Anhang
beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII beschriebenen
internen Modelle ergeben würde. Die zuständigen Behörden können bis zum 31. Dezember 2006
ferner die Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für ein im Freiverkehr getätigtes
Geschäft mit warenunterlegten Derivaten im Sinne dieser Nummer, das über eine von ihnen
anerkannte Clearing-Stelle abgewickelt wird, dem von der Clearing-Stelle geforderten Einschuß
entspricht, sofern ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß der Einschuß dem mit
diesem Geschäft verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die
Eigenkapitalanforderung für das betreffende Geschäft, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend
in diesem Anhang beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII
beschriebenen internen Modelle ergeben würde.

9. Warenswaps, bei denen eine Seite der Transaktion ein fester Preis und die andere der jeweilige
Marktpreis ist, sind beim Laufzeitband-Verfahren als eine Reihe von dem Nominalwert des
Geschäfts entsprechenden Positionen zu behandeln, wobei eine Position jeweils einer Zahlung aus
dem Swap entspricht und in das entsprechende Laufzeitband der Tabelle in Nummer 13 eingestellt
wird. Dabei handelt es sich um Kaufpositionen, wenn das Institut einen festen Preis zahlt und einen
variablen Preis erhält, und um Verkaufspositionen, wenn das Institut einen festen Preis erhält und
einen variablen Preis zahlt.

Warenswaps, bei denen die beiden Seiten der Transaktion verschiedene Waren betreffen, sind für
beide Waren getrennt in den jeweiligen Laufzeitbandfächer einzustellen.
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10. Optionen auf Waren oder auf warenunterlegte Derivate sind für die Zwecke dieses Anhangs wie
Positionen zu behandeln, deren Wert dem mit dem Delta-Faktor multiplizierten Basiswert
entspricht. Die letztgenannten Positionen können gegen entgegengesetzte Positionen in identischen
zugrundeliegenden Waren oder warenunterlegten Derivaten aufgerechnet werden. Dabei ist der
Delta-Faktor der betreffenden Börse oder der von den zuständigen Behörden berechnete Delta-
Faktor zugrunde zu legen; falls ein solcher nicht vorhanden ist — und bei Freiverkehrsoptionen —
wird der von dem Institut selbst berechnete Delta-Faktor zugrunde gelegt, sofern das von dem
Institut verwendete Modell den Anforderungen der zuständigen Behörden entspricht.

Die zuständigen Behörden können jedoch auch vorschreiben, daß die Institute den Delta-Faktor
nach einem von den Behörden angegebenen Verfahren berechnen.

Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß eine Absicherung der sonstigen mit Warenoptionen
verbundenen Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — zu gewährleisten ist. Die zuständi-
gen Behörden können die Möglichkeit vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für eine geschrie-
bene börsengehandelte Warenoption dem von der Börse geforderten Einschuß entspricht, sofern
ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß dieser dem mit der Option verbundenen
Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die Eigenkapitalanforderung für eine
Option, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend in diesem Anhang beschriebenen Berech-
nungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII beschriebenen internen Modelle ergeben
würde. Die zuständigen Behörden können bis zum 31. Dezember 2006 ferner die Möglichkeit
vorsehen, daß die Eigenkapitalanforderung für eine Freiverkehrs-Warenoption, die über eine von
ihnen anerkannte Clearing-Stelle abgewickelt wird, dem von der Clearing-Stelle geforderten
Einschuß entspricht, sofern ihnen ordnungsgemäß nachgewiesen worden ist, daß der Einschuß dem
mit der Option verbundenen Risiko genau entspricht und mindestens so hoch ist wie die
Eigenkapitalanforderung für eine Freiverkehrsoption, die sich bei Zugrundelegung der nachstehend
in diesem Anhang beschriebenen Berechnungsmethode oder bei Anwendung der in Anhang VIII
beschriebenen internen Modelle ergeben würde. Zusätzlich können sie die Möglichkeit vorsehen,
daß die Eigenkapitalanforderung für eine erworbene börsengehandelte oder Freiverkehrs-Warenop-
tion der für die zugrundeliegende Ware entspricht, sofern die resultierende Eigenkapitalanforderung
nicht den Marktwert der Option übersteigt. Die Eigenkapitalanforderung für eine geschriebene
Freiverkehrsoption wird im Verhältnis zu der zugrundeliegenden Ware festgelegt.

11. Optionsscheine auf Waren werden ebenso behandelt wie Warenoptionen (siehe Nummer 10).

12. Die Partei, die Waren oder garantierte Rechtsansprüche auf Waren im Rahmen eines Pensionsge-
schäfts überträgt, und die verleihende Partei bei einem Warenverleihgeschäft beziehen die betreffen-
den Waren und Instrumente in die Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderung gemäß diesem
Anhang ein.

a) Laufzeitband-Verfahren

13. Das Institut legt für jede Ware einen gesonderten Laufzeitbandfächer entsprechend der nachstehen-
den Tabelle zugrunde. Alle Positionen in der betreffenden Ware sowie alle Positionen, die gemäß
Nummer 7 als Positionen in derselben Ware angesehen werden, werden in die entsprechenden
Laufzeitbänder eingestellt. Warenbestände sind in das erste Laufzeitband einzuordnen.

Laufzeitband
(1)

,spread‘-Satz
(in %)

(2)

0 # 1 Monat 1,50
. 1 # 3 Monate 1,50
. 3 # 6 Monate 1,50
. 6 # 12 Monate 1,50
. 1 # 2 Jahre 1,50
. 2 # 3 Jahre 1,50
. 3 Jahre 1,50

14. Die zuständigen Behörden können zulassen, daß Positionen in derselben Ware oder Positionen, die
gemäß Nummer 7 als Positionen in derselben Ware angesehen werden, gegeneinander aufgerechnet
und als Nettoposition in das entsprechende Laufzeitband eingestellt werden, wenn

— die entsprechenden Geschäfte denselben Fälligkeitstermin haben oder
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— die entsprechenden Geschäfte innerhalb desselben Zehn-Tages-Zeitraums fällig werden und auf
Märkten mit täglichen Lieferterminen gehandelt werden.

15. Anschließend ermittelt das Institut für jedes Laufzeitband die Summe der Kaufpositionen sowie die
Summe der Verkaufspositionen. Der Betrag der ersteren (letzteren) Summe, der innerhalb eines
gegebenen Laufzeitbands durch den der letzteren (ersteren) Summe ausgeglichen wird, ist in jenem
Band die ausgeglichene Position, während die verbleibende Kauf- oder Verkaufsposition die nicht
ausgeglichene Position für dasselbe Laufzeitband darstellt.

16. Der Teil der nicht ausgeglichenen Kauf-(Verkaufs-)position für ein gegebenes Laufzeitband, der
durch die nicht ausgeglichene Verkaufs-(Kauf-)position für ein Laufzeitband mit längerer Fristigkeit
ausgeglichen wird, stellt die ausgeglichene Position zwischen zwei Laufzeitbändern dar. Der Teil der
nicht ausgeglichenen Kaufposition oder der nicht ausgeglichenen Verkaufsposition, der nicht auf
diese Weise ausgeglichen werden kann, stellt die nicht ausgeglichene Position dar.

17. Die Eigenkapitalanforderung eines Instituts für jede Ware errechnet sich auf der Grundlage des
entsprechenden Laufzeitbandfächers als die Summe aus

i) der Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die mit dem ,spread‘-Satz für
jedes Laufzeitband (siehe Spalte 2 der Tabelle in Nummer 13) und dem Kassakurs der Ware
multipliziert wird;

ii) der ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes Laufzeitband, in das eine
nicht ausgeglichene Position vorgetragen wird, multipliziert mit einem ,carry‘-Satz von 0,6 %
und mit dem Kassakurs der Ware;

iii) den restlichen, nicht ausgeglichenen Positionen, multipliziert mit einem ,outright‘-Satz von
15 % und mit dem Kassakurs der Ware.

18. Die Gesamteigenkapitalanforderung eines Instituts zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos
errechnet sich als die Summe der gemäß Nummer 17 errechneten Eigenkapitalanforderungen für
jede Ware.

b) Vereinfachtes Verfahren

19. Die Eigenkapitalanforderung eines Instituts errechnet sich für jede Ware als die Summe aus

i) 15 % der Nettoposition, unabhängig davon, ob es sich um eine Kauf- oder Verkaufsposition
handelt, multipliziert mit dem Kassakurs der Ware;

ii) 3 % der Bruttoposition (Kaufposition plus Verkaufsposition), multipliziert mit dem Kassakurs
der Ware.

20. Die Gesamteigenkapitalanforderung eines Instituts zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos
errechnet sich als die Summe der gemäß Nummer 19 errechneten Eigenkapitalanforderungen für
jede Ware.

ANHANG VIII

VERWENDUNG INTERNER MODELLE

1. Sofern die Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, können die zuständigen Behörden einem
Institut gestatten, anstelle der Verfahren der Anhänge I, III und VII oder in Verbindung mit diesen
zur Berechnung seiner Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko
und/oder das Warenpositionsrisiko sein eigenes internes Risikomanagementmodell zu verwenden. In
jedem einzelnen Fall ist die ausdrückliche Anerkennung der Verwendung eines solchen Modells zur
Überwachung der Eigenkapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden erforderlich.

2. Die Anerkennung erfolgt nur dann, wenn die zuständigen Behörden sich davon überzeugt haben,
daß das Risikomanagementmodell des Instituts auf einem soliden Konzept beruht und korrekt
angewandt wird und daß insbesondere folgende Qualitätsnormen eingehalten werden:

i) Das interne Risikomeßmodell ist eng in das tägliche Risikomanagement des Instituts einge-
bunden und dient als Grundlage für die Meldung von Risikopositionen an die Geschäftslei-
tung des Instituts;

ii) das Institut verfügt über eine vom Handelsbereich unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung
und -überwachung, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist. Diese Abteilung muß für die
Gestaltung und Anwendung des Risikomanagementsystems des Instituts verantwortlich sein.
Sie erstellt und analysiert täglich Berichte über die Ergebnisse des Risikomeßmodells des
Instituts und über die geeigneten Maßnahmen zur Begrenzung der Handelsgeschäfte;
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iii) der Vorstand und die Geschäftsleitung des Instituts sind aktiv an der Risikosteuerung und
-überwachung beteiligt, und die Geschäftsleitungsebene, auf der die täglichen Berichte der
Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung geprüft werden, muß über hinreichende
Befugnisse verfügen, um sowohl die Reduzierung von Positionen einzelner Händler als auch
die Senkung des von dem Institut eingegangenen Gesamtrisikos durchsetzen zu können;

iv) das Institut verfügt über eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern, die mit komplexen
Modellen im Handelsbereich, bei der Risikosteuerung und -überwachung, der Revision und
der Abwicklung umgehen können;

v) das Institut verfügt über feststehende Verfahren zur Überwachung und Gewährleistung der
Einhaltung schriftlich festgelegter interner Strategien und Kontrollen hinsichtlich der Funk-
tionsweise des Risikomeßsystems insgesamt;

vi) die Modelle des Instituts haben sich nachweislich durch Risikomessungen von akzeptabler
Genauigkeit bewährt;

vii) das Institut führt häufig ein systematisches Krisentestprogramm durch, dessen Ergebnisse von
der Geschäftsleitung geprüft werden und ihren Niederschlag in den von ihr festgelegten
Strategien und Begrenzungen finden;

viii) das Institut muß als Teil seiner regelmäßigen internen Revision eine unabhängige Überprüfung
seines Risikomeßsystems vornehmen. In diese Überprüfung sind sowohl die Tätigkeiten der
Handelsabteilungen als auch die der unabhängigen Abteilung zur Risikosteuerung und
-überwachung einzubeziehen. Mindestens einmal im Jahr muß das Institut eine Überprüfung
seines gesamten Risikomanagementsystems vornehmen. In diese Überprüfung ist folgendes
einzubeziehen:

— die Angemessenheit der schriftlichen Unterlagen über das Risikomanagementsystem und
seine Verfahren und über die Organisation der Abteilung zur Risikosteuerung und
-überwachung;

— die Einbindung der Messungen des Marktrisikos in das tägliche Risikomanagement und
die Zuverlässigkeit des Management-Informationssystems;

— die Genehmigungsverfahren des Instituts für die von den Mitarbeitern der Handels- und
der Abwicklungsabteilungen verwendeten Preismodelle für Risiken und Bewertungssy-
steme;

— die Bandbreite der von dem Risikomeßmodell erfaßten Marktrisiken und die Validierung
etwaiger signifikanter Änderungen des Risikomeßverfahrens;

— die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten betreffend die Positionen, die Richtigkeit
und Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen und die Richtigkeit der
Bewertungs- und Risikosensitivitätsberechnungen;

— die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Einheitlichkeit, der Zeitnähe
und der Zuverlässigkeit sowie der Unabhängigkeit der in den internen Modellen verwen-
deten Datenquellen und

— die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Rückvergleiche, mit denen die
Genauigkeit des Modells getestet wird.

3. Das Institut überwacht die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit seines Modells mit Hilfe regelmäßi-
ger Rückvergleiche. Bei diesen Rückvergleichen müssen für jeden Geschäftstag der für diesen Tag
unter Zugrundelegung des institutseigenen Modells errechnete Wert des Risikopotentials der
Tagesendpositionen des Portfolios und die Änderung des Portfoliowertes im Vergleich zum
Tagesendwert des darauffolgenden Geschäftstages einander gegenübergestellt werden. Die zuständi-
gen Behörden prüfen, ob ein Institut in der Lage ist, Rückvergleiche sowohl für tatsächliche als
auch für hypothetische Änderungen des Portfoliowertes durchzuführen. Ein Rückvergleich für
hypothetische Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesend-
wert des Portfolios und seinem Wert am Ende des darauffolgenden Tages unter der Annahme
unveränderter Tagesendpositionen. Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß ein Institut
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung seiner Rückvergleiche zu ergreifen hat, wenn diese für
unzureichend gehalten werden.

4. Die zuständigen Behörden können die Verwendung des internen Modells eines Instituts zur
Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko von gehandelten Schuldinstru-
menten und Aktien anerkennen, wenn dieses neben den nachstehend in diesem Anhang genannten
Voraussetzungen zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt:

— Es erklärt die Preisänderungen der Portfolio-Positionen im Zeitablauf;

— es erfaßt Konzentrationen im Portfolio hinsichtlich der Größenordnung und der Änderungen der
Portfolio-Zusammensetzung;

— es funktioniert korrekt auch in ungünstigem Umfeld;

— es wird durch Rückvergleiche überprüft, anhand deren beurteilt wird, ob das spezifische Risiko
korrekt erfaßt wird. Wenn die zuständigen Behörden derartige Rückvergleiche auf der Grund-
lage aussagekräftiger Teil-Portfolios zulassen, so müssen diese Teil-Portfolios durchgängig in der
gleichen Weise ausgewählt werden.
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5. Für Institute, die interne Modelle verwenden, die nicht gemäß Nummer 4 anerkannt sind, wird eine
besondere, nach Anhang I berechnete Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko vorge-
schrieben.

6. Für die Zwecke von Nummer 10 Ziffer ii) werden die Ergebnisse der eigenen Berechnungen des
Instituts mit einem Faktor von mindestens 3 multipliziert.

7. Dieser Multiplikationsfaktor wird um einen Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 gemäß der
nachstehenden Tabelle erhöht, der sich nach der Zahl der Überschreitungen richtet, die sich aus den
Rückvergleichen des Instituts für die unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage ergeben
haben. Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß ein Institut bei der Berechnung der Überschrei-
tungen durch Rückvergleiche durchgängig entweder die tatsächlichen oder die hypothetischen
Änderungen des Portfoliowertes zugrunde legen muß. Eine Überschreitung liegt vor, wenn eine
eintägige Änderung des Portfoliowertes den mit Hilfe des institutseigenen Modells errechneten Wert
des Risikopotentials für denselben Eintageszeitraum überschreitet. Zur Ermittlung des Zuschlags-
faktors wird die Zahl der Überschreitungen zumindest einmal pro Quartal berechnet.

Zahl der Überschreitungen Zuschlagsfaktor

weniger als 5 0,00
5 0,40
6 0,50
7 0,65
8 0,75
9 0,85

10 oder mehr 1,00

Die zuständigen Behörden können in Einzelfällen und unter außergewöhnlichen Umständen davon
absehen, den Multiplikationsfaktor um den Zuschlagsfaktor gemäß der vorstehenden Tabelle zu
erhöhen, wenn das Institut den zuständigen Behörden nachweist, daß eine derartige Erhöhung nicht
gerechtfertigt wäre und das Modell grundsätzlich solide ist.

Legt eine große Zahl von Überschreitungen nahe, daß das Modell nicht ausreichend genau ist, so
widerrufen die zuständigen Behörden die Anerkennung des Modells oder machen die unverzügliche
Verbesserung des Modells durch geeignete Maßnahmen zur Auflage.

Um die zuständigen Behörden in die Lage zu versetzen, die Angemessenheit des Zuschlagsfaktors
laufend zu überwachen, teilen die Institute ihnen unverzüglich und in jedem Fall binnen fünf
Arbeitstagen mit, wenn aufgrund ihrer Rückvergleiche Überschreitungen ausgewiesen werden, die
gemäß der vorstehenden Tabelle einen höheren Zuschlagsfaktor nach sich ziehen würden.

8. Haben die zuständigen Behörden das interne Modell des Instituts gemäß Nummer 4 zur Berechnung
der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anerkannt, so erhöht das Institut seine
gemäß den Nummern 6, 7 und 10 errechnete Eigenkapitalanforderung um einen Zuschlag, der
entweder

i) dem Anteil des spezifischen Risikos am Wert des Risikopotentials, der gemäß aufsichtsrechtli-
chen Leitlinien abzutrennen ist, oder — nach Wahl des Instituts —

ii) dem Wert des Risikopotentials der Teil-Portfolios an Schuldinstrumenten und Aktien, die mit
einem spezifischen Risiko behaftet sind,

entspricht.

Institute, die von der Möglichkeit unter Ziffer ii) Gebrauch machen, müssen die Aufteilung in
Teil-Portfolios vorab festlegen und dürfen diese ohne Zustimmung der zuständigen Behörden nicht
ändern.

9. Die zuständigen Behörden können davon absehen, den Zuschlag zur Eigenkapitalunterlegung gemäß
Nummer 8 vorzuschreiben, wenn das Institut nachweist, daß sein internes Modell auch das
Ereignisrisiko und das Ausfallrisiko seiner Positionen in gehandelten Schuldinstrumenten und
Aktien gemäß anerkannten internationalen Standards korrekt erfaßt.

10. Für das Institut gilt eine Eigenkapitalanforderung, die dem höheren der beiden nachstehenden
Werte entspricht:

i) Vortageswert des Risikopotentials, der gemäß den in diesem Anhang beschriebenen Parametern
errechnet wurde,
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ii) Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des
Risikopotentials, der mit dem unter Nummer 6 genannten Faktor, berichtigt um den Faktor
gemäß Nummer 7, multipliziert wird.

11. Für die Berechnung des Risikopotentials gelten folgende Mindestanforderungen:

i) zumindest tägliche Berechnung des Risikopotentials;

ii) ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %;

iii) eine Haltedauer von 10 Tagen;

iv) ein tatsächlicher historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr, ausgenommen
in den Fällen, in denen ein kürzerer Beobachtungszeitraum aufgrund einer erheblichen
Zunahme der Preisvolatilität gerechtfertigt ist;

v) vierteljährliche Aktualisierung der Datenreihen.

12. Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß das Modell alle wesentlichen Kursrisiken von
Optionen und optionsähnlichen Positionen genau erfaßt und daß für alle anderen Risiken, die von
dem Modell nicht erfaßt werden, eine angemessene Eigenkapitalunterlegung besteht.

13. Die zuständigen Behörden schreiben vor, daß das Risikomeßmodell je nach dem Umfang der
Tätigkeit des Instituts auf dem jeweiligen Markt eine ausreichende Zahl von Risikofaktoren erfaßt.
Es sind zumindest die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:

i) Beim Zinsrisiko muß das Risikomeßsystem Risikofaktoren für die Zinssätze in jeder Währung,
in der das Institut zinsreagible bilanzwirksame und außerbilanzmäßige Positionen hält,
enthalten. Das Institut hat die Zinsstrukturkurven nach einem allgemein anerkannten Verfah-
ren zu berechnen. Bei großen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in
den wichtigsten Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve in mindestens sechs
Laufzeitsegmente zu unterteilen, um der unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die
verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu tragen. Das Risikomeßsystem muß ferner das Risiko
nicht vollkommen korrelierter Entwicklungen der verschiedenen Zinsstrukturkurven erfassen;

ii) beim Fremdwährungsrisiko muß das Risikomeßsystem Risikofaktoren für Gold und für die
einzelnen Fremdwährungen, auf die die Positionen des Instituts lauten, enthalten;

iii) beim Aktienpositionsrisiko muß das Risikomeßsystem mindestens für jeden Aktienmarkt, in
dem das Institut Positionen in erheblichem Umfang hält, einen besonderen Risikofaktor
enthalten;

iv) beim Warenpositionsrisiko muß das Risikomeßsystem mindestens für jede Ware, in der das
Institut Positionen in erheblichem Umfang hält, einen besonderen Risikofaktor enthalten. Das
Risikomeßsystem muß daneben auch das Risiko unvollständig korrelierter Entwicklungen
ähnlicher, aber nicht identischer Waren und das Risiko einer Änderung der Terminkurse
aufgrund von Fristeninkongruenzen erfassen. Überdies ist den Markteigenheiten, insbesondere
den Lieferterminen und den Möglichkeiten der Händler zum Glattstellen von Positionen,
Rechnung zu tragen.

14. Die zuständigen Behörden können einem Institut gestatten, empirische Korrelationen innerhalb und
zwischen den einzelnen Risikokategorien anzuwenden, wenn sie der Auffassung sind, daß das
Korrelationsmeßsystem des Instituts solide ist und korrekt angewandt wird.“
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RICHTLINIE 98/32/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 22. Juni 1998

zur Änderung — im Hinblick auf Hypotheken — der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über
einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 Sätze
1 und 3,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver-
trags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere sollten den
in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Nummer 1 und
Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie 89/647/EWG
des Rates (4) genannten Ausleihungen gleichgestellt
werden, wenn die zuständigen Behörden der Auf-
fassung sind, daß sie hinsichtlich des Kreditrisikos
gleichwertig sind. Der Markt für die wertpapiermä-
ßige Verbriefung von Verbindlichkeiten macht eine
rasche Entwicklung durch. Daher ist es wünschens-
wert, daß die Kommission zusammen mit den
Mitgliedstaaten die aufsichtsrechtliche Behandlung
von ABS (asset backed securities) prüft und inner-
halb eines Jahres nach Annahme dieser Richtlinie
Vorschläge vorlegt, die darauf abzielen, die beste-
henden Rechtsvorschriften im Hinblick auf eine
angemessene aufsichtsrechtliche Behandlung von
ABS anzupassen.

(2) Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie 89/647/EWG
sieht unter bestimmten Voraussetzungen für vier
Mitgliedstaaten eine Ausnahmeregelung in bezug
auf die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Nummer
1 festgelegte Gewichtung von Aktiva vor, die durch

(1) ABl. C 114 vom 19.4.1996, S. 9.
(2) ABl. C 30 vom 30.1.1997, S. 99.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Sep-

tember 1996 (ABl. C 320 vom 28.10.1996, S. 26), gemeinsa-
mer Standpunkt des Rates vom 9. März 1998 (ABl. C 135
vom 30.4.1998, S. 1) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 30. April 1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998).
Beschluß des Rates vom 19. Mai 1998.

(4) ABl. L 386 vom 30.12.1989, S. 14. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 96/10/EG (ABl. L 85 vom 3.4.1996,
S. 17).

Hypotheken auf Büroräume und vielseitig nutzbare
Geschäftsräume gesichert sind. Diese Ausnahmere-
gelung ist am 1. Januar 1996 abgelaufen.

(3) Bei der Verabschiedung der Richtlinie 89/647/EWG
hat die Kommission erklärt, daß sie diese Ausnah-
meregelung überprüfen wird, um festzustellen, ob
es unter Berücksichtigung dieser Überprüfung und
der internationalen Entwicklungen und angesichts
der Notwendigkeit, Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden, gerechtfertigt ist, diese Bestimmung zu
ändern, und daß sie gegebenenfalls entsprechende
Vorschläge vorlegen wird. Aus den Ergebnissen der
Untersuchung zu dieser Bestimmung geht — wenn
auch nicht völlig eindeutig — hervor, daß es keinen
erheblichen Unterschied zwischen den Verlustraten
in den Mitgliedstaaten gibt, die in den Genuß der
Ausnahmeregelung kommen, und denen, die nicht
in ihren Genuß kommen. Es ist daher möglich,
diese Ausnahmeregelung bis zum 31. Dezember
2006 auf alle Mitgliedstaaten auszuweiten, die dies
wünschen.

(4) Die Immobilien, die Gegenstand der Hypothek
sind, müssen einer Bewertung nach strengen Krite-
rien sowie einer regelmäßigen Neubewertung
unterzogen werden, damit den Entwicklungen auf
dem Markt für gewerblich genutzte Immobilien
Rechnung getragen werden kann. Diese Immobilien
müssen vom Eigentümer genutzt werden oder von
diesem vermietet sein. Bauträgerdarlehen sind von
der Anwendung dieser Bestimmung ausgeschlos-
sen.

(5) Diese Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel,
um die angestrebten Ziele zu erreichen, und geht
nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 89/647/EWG wird wie folgt geändert:

1. Dem Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Nummer 1 wird
folgender Unterabsatz angefügt, wobei am Ende des
ersten Unterabsatzes das Semikolon durch einen
Punkt ersetzt wird:
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„Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, die den im
ersten Unterabsatz oder in Artikel 11 Absatz 4
bezeichneten Ausleihungen gleichgestellt werden kön-
nen, wenn die zuständigen Behörden unter Berück-
sichtigung der in dem jeweiligen Mitgliedstaat gelten-
den rechtlichen Rahmenbedingungen sie im Hinblick
auf das Kreditrisiko für gleichwertig halten. Unbe-
schadet der Art der Wertpapiere, die gegebenenfalls
von den Voraussetzungen dieser Nummer 1 erfaßt
werden und diese zu erfüllen vermögen, können ,hy-
pothekarisch gesicherte Wertpapiere‘ auch Instru-
mente gemäß Abschnitt B Nummer 1 Buchstaben a)
und b) des Anhangs der Richtlinie 93/22/EWG des
Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstlei-
stungen (*) sein. Die Behörden überzeugen sich insbe-
sondere davon, daß

i) die hypothekarisch gesicherten Wertpapiere in vol-
lem Umfang und unmittelbar durch einen Bestand
von Hypotheken gesichert sind, die ihrer Art nach
der Definition im ersten Unterabsatz oder der in
Artikel 11 Absatz 4 entsprechen und bei der
Schaffung dieser Wertpapiere in vollem Umfang
bedient werden;

ii) entweder unmittelbar von den Anlegern in hypo-
thekarisch gesicherten Wertpapieren oder in ihrem
Namen von einem Treuhänder oder bevollmäch-
tigten Vertreter ein akzeptables höherrangiges
Grundpfandrecht an den zugrundeliegenden Hy-
pothekenaktiva in einem Umfang gehalten wird,
der dem Wertpapierbestand der Anleger ent-
spricht.

(*) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Richtlinie
zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/26/EG
(ABl. L 168 vom 18.7.1995, S. 7).“

2. Artikel 11 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Bis zum 31. Dezember 2006 können die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten ihren Kreditinsti-
tuten erlauben, Darlehen mit 50 % zu gewichten, die
nach ihrer Auffassung in vollem Umfang durch Hypo-
theken auf Büroräume oder vielseitig nutzbare
Geschäftsräume im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
gesichert sind, der die Gewichtung mit 50 % erlaubt,
sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

i) Mit einem Risiko von 50 % wird der Teil des
Darlehens gewichtet, der die nach Buchstabe a)
oder Buchstabe b) berechnete Obergrenze nicht
überschreitet:

a) 50 % des Marktwerts der betreffenden Immo-
bilie.

Der Marktwert der Immobilie muß von zwei
unabhängigen Schätzern berechnet werden, die
zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung von-
einander unabhängige Bewertungen vorneh-
men. Dem Darlehen ist die niedrigere der
beiden Schätzungen zugrunde zu legen.

Die Immobilie wird mindestens einmal jährlich
von einem Schätzer erneut geschätzt. Im Fall
von Darlehen, die 1 Mio. ECU und 5 % der
Eigenmittel des Kreditinstituts nicht über-
schreiten, wird die Immobilie mindestens alle
drei Jahre von einem Schätzer einer erneuten
Schätzung unterzogen.

b) 50 % des Marktwerts der Immobilie oder
60 % des Beleihungswertes — je nachdem,
welcher Wert niedriger ist — in den Mitglied-
staaten, deren Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften strenge Kriterien für die Bewertung
des Beleihungswertes enthalten.

Als Beleihungswert gilt der Wert der Immobi-
lie, der von einem Schätzer ermittelt wird,
welcher eine sorgfältige Schätzung der künfti-
gen Marktgängigkeit der Immobilie unter
Berücksichtigung ihrer dauerhaften Eigenschaf-
ten der normalen und örtlichen Marktbedin-
gungen, ihrer derzeitigen Nutzung sowie ange-
messener Alternativnutzungen vornimmt. In
die Schätzung des Beleihungswertes fließen
keine spekulativen Gesichtspunkte ein. Der
Beleihungswert ist in transparenter und ein-
deutiger Weise zu belegen.

Der Beleihungswert und insbesondere die
zugrundeliegenden Annahmen über die Ent-
wicklung des betreffenden Marktes sind min-
destens alle drei Jahre oder dann, wenn die
Marktpreise um mehr als 10 % sinken, neu zu
schätzen bzw. zu bewerten.

In den unter den Buchstaben a) und b) genannten
Fällen gilt als ,Marktwert‘ der Preis, zu dem die
Immobilie im Rahmen eines privaten Vertrags
zwischen einem verkaufsbereiten Verkäufer und
einem unabhängigen Käufer zum Zeitpunkt der
Schätzung verkauft werden könnte, wobei die
Annahme zugrunde gelegt wird, daß die Immobilie
öffentlich auf dem Markt angeboten wird, daß die
Marktbedingungen eine ordnungsgemäße Veräu-
ßerung ermöglichen und daß für die Aushandlung
des Verkaufs ein im Hinblick auf die Art der
Immobilie normaler Zeitraum zur Verfügung
steht.

ii) Mit einem Risiko von 100 % wird der Teil des
Darlehens gewichtet, der die in Ziffer i) genannten
Obergrenzen überschreitet.

iii) Die Immobilie muß entweder vom Eigentümer
genutzt werden oder vermietet sein.

Unterabsatz 1 schließt nicht aus, daß die zuständigen
Behörden eines Mitgliedstaats, der in seinem Hoheits-
gebiet eine höhere Risikogewichtung anwendet, unter
den vorstehend genannten Voraussetzungen zulassen
können, daß diese Art von Darlehen im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten, die eine 50%ige Gewichtung
erlauben, mit 50 % gewichtet werden.
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Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können
ihren Kreditinstituten gestatten, am 21. Juli 2000
ausstehende Darlehen mit einem Risiko von 50 % zu
gewichten, sofern die in diesem Absatz genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. In diesem Fall ist die
Immobilie spätestens am 21. Juli 2003 nach den
vorstehend festgelegten Bewertungskriterien zu schät-
zen.

Bei Darlehen, die vor dem 31. Dezember 2006
gewährt wurden, findet die Risikogewichtung mit
50 % bis zur Fälligkeit dieser Darlehen Anwendung,
wenn das Kreditinstitut verpflichtet ist, die vertragli-
chen Bedingungen einzuhalten.

Bis zum 31. Dezember 2006 können die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten — sofern die in diesem
Absatz genannten Voraussetzungen erfüllt sind —
ihren Kreditinstituten auch gestatten, den Teil der
Darlehen mit einem Risiko von 50 % zu gewichten,
der nach ihrer Überzeugung in vollem Umfang durch
Anteile an finnischen Wohnungsbaugesellschaften
gesichert ist, welche ihre Tätigkeit auf der Grundlage
des finnischen Wohnungsbaugesellschaftsgesetzes von
1991 oder entsprechender späterer Rechtsvorschriften
ausüben.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, in
welcher Weise sie von diesem Absatz Gebrauch
machen.“

3. Artikel 11 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Mitgliedstaaten können eine Risikogewich-
tung von 50 % bei vor dem 31. Dezember 2006
geschlossenen Immobilien-Leasing-Geschäften anwen-
den, die sich auf im Sitzland gelegene gewerbliche
Immobilien erstrecken und für die die Rechtsvor-
schriften maßgebend sind, aufgrund deren der
Leasinggeber uneingeschränkt Eigentümer des gemie-
teten Gegenstandes bleibt, bis der Mieter seine Kauf-
option in Anspruch nimmt. Die Mitgliedstaaten teilen
der Kommission mit, in welcher Weise sie von der
Bestimmung dieses Absatzes Gebrauch machen.“

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie spätestens 24 Monate nach ihrem Inkraft-
treten nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei-
ten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Juni 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM
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RICHTLINIE 98/33/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 22. Juni 1998

zur Änderung des Artikels 12 der Richtlinie 77/780/EWG des Rates über die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, der Artikel 2, 5, 6, 7 und 8 sowie der Anhänge II
und III der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für
Kreditinstitute und des Artikels 2 sowie des Anhangs II der Richtlinie 93/6/EWG des Rates über

die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 Sätze
1 und 3,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver-
trags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erste Richtlinie 77/780/EWG des Rates vom
12. Dezember 1977 zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (4)
eröffnet die Möglichkeit des Informationsaus-
tauschs zwischen den zuständigen Behörden und
bestimmten anderen Behörden oder Stellen inner-
halb eines Mitgliedstaats oder in verschiedenen
Mitgliedstaaten. Die genannte Richtlinie sieht fer-
ner vor, daß die Mitgliedstaaten mit den zuständi-
gen Behörden von Drittländern Kooperationsver-
einbarungen zum Austausch von Informationen
treffen können. Diese Möglichkeit, mit Drittlän-
dern Vereinbarungen zum Austausch von Informa-
tionen zu treffen, sollte konsequenterweise auch die
Möglichkeit des Informationsaustauschs mit be-
stimmten anderen Behörden oder Stellen dieser

(1) ABl. C 208 vom 19.7.1996, S. 8, und ABl. C 259 vom
26.8.1997, S. 11.

(2) ABl. C 30 vom 30.1.1997, S. 13.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 10. April

1997 (ABl. C 132 vom 28.4.1997, S. 234), gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 9. März 1998 (ABl. C 135 vom
30.4.1998, S. 32) und Beschluß des Europäischen Parlaments
vom 30. April 1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998). Beschluß
des Rates vom 19. Mai 1998.

(4) ABl. L 322 vom 17.12.1977, S. 30. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 96/13/EG (ABl. L 66 vom
16.3.1996, S. 15).

Länder umfassen, soweit hinsichtlich der erteilten
Auskünfte die Wahrung des Berufsgeheimnisses in
angemessener Weise gewährleistet ist.

(2) Die Richtlinie 89/647/EWG des Rates vom 18.
Dezember 1989 über einen Solvabilitätskoeffizien-
ten für Kreditinstitute (5) gewichtet die Aktiva und
außerbilanzmäßigen Geschäfte nach ihrem Kreditri-
siko.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der
Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen
Rechts, die aufgrund eines ihnen durch Gesetz
verliehenen Steuererhebungsrechts Steuern erheben,
unterliegen einem Kreditrisiko, das mit dem der
Regionalregierungen und örtlichen Gebietskörper-
schaften vergleichbar ist. Es ist daher sinnvoll, den
zuständigen Behörden die Möglichkeit zu geben,
auf Forderungen an Kirchen und Religionsgemein-
schaften die gleiche Regelung wie auf Forderungen
an Regionalregierungen und örtliche Gebietskör-
perschaften anzuwenden, sofern diese Kirchen und
Religionsgemeinschaften Steuern erheben. Die
Möglichkeit, Forderungen an Regionalregierungen
und örtliche Gebietskörperschaften mit 0 % zu
gewichten, ist jedoch nicht allein schon aufgrund
des Steuererhebungsrechts auch für Forderungen
an Kirchen und Religionsgemeinschaften gegeben.

(4) Durch die Richtlinie 94/7/EG der Kommission vom
15. März 1994 zur Anpassung der Richtlinie 89/
647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffi-
zienten für Kreditinstitute betreffend die technische
Definition der „multilateralen Entwicklungsban-
ken“ (6) wurde der Europäische Investitionsfonds
in diese Definition einbezogen. Dieser Fonds ist
eine neue und einzigartige Kooperationsstruktur in
Europa, die zur Konsolidierung des Binnenmarkts,
zur Stützung des wirtschaftlichen Aufschwungs in
Europa und zur Stärkung des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts beitragen soll.

(5) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d) Nummer 7
der Richtlinie 89/647/EWG ist der von den Kredit-
instituten gezeichnete, aber nicht eingezahlte Teil

(5) ABl. L 386 vom 30.12.1989, S. 14. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 98/32/EG (siehe S. 26 dieses Amts-
blatts).

(6) ABl. L 89 vom 6.4.1994, S. 17.
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des Kapitals des Europäischen Investitionsfonds
mit 100 % zu gewichten.

(6) Das Kapital des Europäischen Investitionsfonds,
das der Zeichnung durch Finanzinstitute vorbehal-
ten ist, ist auf 30 % begrenzt, von denen zunächst
20 % in vier jährlichen Zahlungen von jeweils 5 %
einzuzahlen sind. 80 % werden folglich nicht ein-
gezahlt und stellen für die Mitglieder des Fonds
eine Eventualverbindlichkeit dar. Da der Europäi-
sche Rat bei der Einsetzung des Fonds erklärterma-
ßen das Ziel verfolgt hat, die Beteiligung der
Geschäftsbanken am Fonds zu fördern, ist es nicht
sinnvoll, solche Beteiligungen zu benachteiligen;
folglich ist es angemessener, ein Gewicht von 20 %
auf den gezeichneten, aber nicht eingezahlten Teil
des Kapitals anzuwenden.

(7) Anhang I der Richtlinie 89/647/EWG, der die Klas-
sifizierung der außerbilanzmäßigen Geschäfte re-
gelt, sieht für einige dieser Geschäfte ein hohes
Risiko und gewichtet sie folglich mit 100 %. Arti-
kel 6 Absatz 4 jener Richtlinie sieht folgendes vor:
„Sofern die außerbilanzmäßigen Geschäfte mit aus-
drücklichen Garantien versehen sind, werden sie
gewichtet, als wenn sie für den Garanten statt für
den Vertragspartner eingegangen worden wären.
Wenn ein möglicher Ausfall aufgrund von außerbi-
lanzmäßigen Geschäften in vollem Umfang entspre-
chend den Anforderungen der zuständigen Behör-
den durch einen der Aktivposten, die gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer 7 und Buchstabe b)
Ziffer 11 als angemessene Sicherheit anerkannt
sind, abgesichert ist, werden entsprechend der
betreffenden Sicherheit Gewichte von 0 % oder
20 % angewandt.“

(8) In einigen Mitgliedstaaten hat die Abwicklung und
Verrechnung von Geschäften mit abgeleiteten
Instrumenten des Freiverkehrs (OTC) durch Clea-
ring-Stellen, die als zentrale Gegenpartei fungieren,
große Bedeutung. Der Nutzen einer derartigen
Abwicklung, der sich aus der Minderung des Kre-
ditrisikos und des damit verbundenen Systemrisi-
kos ergibt, sollte bei der aufsichtsrechtlichen
Behandlung des Kreditrisikos anerkannt werden.
Es ist erforderlich, daß sowohl die laufenden als
auch die potentiellen künftigen Risikopositionen,
die sich aus über eine Clearing-Stelle abgewickelten
Geschäften mit abgeleiteten Instrumenten des Frei-
verkehrs ergeben, in vollem Umfang durch eine
Sicherheitsleistung abgesichert werden und daß
ausgeschlossen wird, daß die Risikopositionen der
Clearing-Stelle den Marktwert der geleisteten
Sicherheit übersteigen, damit über eine Clearing-
Stelle abgewickelte Geschäfte mit abgeleiteten
Instrumenten des Freiverkehrs für einen Über-
gangszeitraum aufsichtsrechtlich genauso behandelt
werden können wie Geschäfte mit börsengehandel-
ten abgeleiteten Instrumenten. Die Höhe der gefor-
derten Ein- und Nachschüsse sowie die Güte und
das Ausmaß des durch die geleistete Sicherheit

gebotenen Schutzes müssen nach Auffassung der
zuständigen Behörden ausreichend sein.

(9) Es ist angebracht, auch den Fällen Rechnung zu
tragen, in denen als Garantie eine dingliche Sicher-
heit im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c)
Nummer 1 im Rahmen von außerbilanzmäßigen
Geschäften geleistet wird, bei denen es sich um
Sicherheiten oder Garantien handelt, die den Cha-
rakter von Kreditsubstituten haben.

(10) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) Nummern
2, 4 und 7 der Richtlinie 89/647/EWG werden
Aktiva in Form von Forderungen an Zentralregie-
rungen und Zentralbanken der Zone A oder aus-
drücklich durch diese garantierte Forderungen
sowie Aktiva, die durch Sicherheiten in Form von
Wertpapieren der Zentralregierungen oder Zentral-
banken der Zone A gesichert sind, mit 0 %
gewichtet. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie
können die Mitgliedstaaten unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein Gewicht von 0 % auf Aktiva in
Form von Forderungen an ihre eigenen Regionalre-
gierungen oder örtlichen Gebietskörperschaften
sowie auf Forderungen an Dritte und zugunsten
Dritter entstandene außerbilanzmäßige Geschäfte,
die durch die betreffenden Regionalregierungen
oder örtlichen Gebietskörperschaften garantiert
werden, anwenden.

(11) Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 89/647/EWG
sieht vor, daß die Mitgliedstaaten die Aktivposten,
die nach Auffassung der zuständigen Behörden
durch Sicherheiten in Form von Wertpapieren der
Regionalregierungen oder der örtlichen Gebietskör-
perschaften der Zone A ausreichend gesichert sind,
mit 20 % gewichten können. Sicherheiten in Form
von Wertpapieren der Regionalregierungen oder
örtlichen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaa-
ten sind als von diesen gemäß Artikel 7 Absatz 1
garantiert anzusehen, um den zuständigen Behör-
den die Möglichkeit zu geben, die durch diese
Sicherheiten garantierten Aktiva und außerbilanz-
mäßigen Geschäfte — unter den in diesem Absatz
vorgesehenen Bedingungen — mit 0 % zu gewich-
ten.

(12) Anhang II der Richtlinie 89/647/EWG regelt für
die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen an
Kreditinstitute die Behandlung von außerbilanzmä-
ßigen Geschäften, die im Zusammenhang mit Zins-
sätzen oder ausländischen Währungen stehen und
allgemein als abgeleitete Instrumente des Freiver-
kehrs bezeichnet werden.

(13) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a), Nummer 2,
Nummer 3 Buchstabe b), Nummer 6, Artikel 3
Nummern 1 und 2 sowie der Anhang dieser Richt-
linie stehen im Einklang mit den Arbeiten eines
internationalen Bankenaufsichtsgremiums zur prä-
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ziseren und in einigen Aspekten verschärften auf-
sichtsrechtlichen Behandlung des mit abgeleiteten
Instrumenten des Freiverkehrs verbundenen Kredit-
risikos. Dies gilt insbesondere für die Ausweitung
der vorgeschriebenen Eigenkapitaldeckung auf ab-
geleitete Instrumente des Freiverkehrs, deren
zugrundeliegende Geschäfte nicht Zinssätze oder
Wechselkurse zum Gegenstand haben, sowie für
die Möglichkeit, die risikomindernde Wirkung von
aufsichtsrechtlich anerkannten Aufrechnungsverein-
barungen (vertragliches Netting) bei der Berech-
nung der Eigenkapitalanforderungen für die poten-
tiellen künftigen Kreditrisiken von abgeleiteten
Instrumenten des Freiverkehrs zu berücksichtigen.

(14) Für international tätige Kreditinstitute und Kredit-
institutsgruppen in zahlreichen Drittländern, die
mit den Kreditinstituten der Gemeinschaft im
Wettbewerb stehen, werden die auf der breiteren
internationalen Ebene vorgesehenen Regelungen zu
einer präziseren aufsichtsrechtlichen Behandlung
abgeleiteter Instrumente des Freiverkehrs führen.
Diese Präzisierung führt zu einer angemesseneren
Eigenkapitalunterlegungspflicht, die der risikomin-
dernden Wirkung aufsichtsrechtlich anerkannter
Nettingvereinbarungen auf die potentiellen zukünf-
tigen Kreditrisiken Rechnung trägt.

(15) Für Kreditinstitute der Gemeinschaft kann nur eine
Änderung der Richtlinie 89/647/EWG eine ver-
gleichbare Präzisierung der aufsichtsrechtlichen
Behandlung abgeleiteter Instrumente des Freiver-
kehrs bewirken, die auch die Möglichkeit ein-
schließt, der risikomindernden Wirkung aufsichts-
rechtlich anerkannter Nettingvereinbarungen auf
die potentiellen künftigen Kreditrisiken Rechnung
zu tragen.

(16) Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die in der
Gemeinschaft miteinander konkurrierenden Kredit-
institute und Wertpapierfirmen zu gewährleisten,
ist eine gleichartige aufsichtsrechtliche Behandlung
ihrer Tätigkeiten im Bereich der abgeleiteten
Instrumente des Freiverkehrs notwendig; sie kann
nur durch Anpassungen der Richtlinie 93/6/EWG
des Rates vom 15. März 1993 über die angemes-
sene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen
und Kreditinstituten (1) erreicht werden.

(17) Diese Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel,
um die angestrebten Ziele zu erreichen, und geht
nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus —

(1) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 1.

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In der Richtlinie 77/780/EWG erhält Artikel 12 Absatz 3
folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten können mit den zuständigen
Behörden von Drittländern oder mit Drittlandsbehör-
den oder -stellen im Sinne der Definition der Absätze 5
und 5a Kooperationsvereinbarungen zum Austausch
von Informationen nur treffen, sofern der Schutz der
mitgeteilten Informationen durch das Berufsgeheimnis
mindestens ebenso gewährleistet ist wie nach diesem
Artikel. Dieser Informationsaustausch muß der Erfül-
lung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben der genannten
Behörden oder Stellen dienen.

Wenn die Informationen aus einem anderen Mitglied-
staat stammen, dürfen sie nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese
Informationen mitgeteilt haben, und gegebenenfalls nur
für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behör-
den zugestimmt haben.“

Artikel 2

Die Richtlinie 89/647/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Gedankenstrich
angefügt:

„— ,Anerkannte Börsen‘ sind von den zuständi-
gen Behörden anerkannte Börsen mit

i) regelmäßigem Geschäftsbetrieb,

ii) einer von den betreffenden Behörden des
Börsensitzlandes erlassenen oder geneh-
migten Börsenordnung, in der die Bedin-
gungen für den Börsenbetrieb und den
Börsenzugang sowie die Voraussetzun-
gen festgelegt sind, die ein Kontrakt
erfüllen muß, um tatsächlich an der
Börse gehandelt werden zu können,

iii) einem Clearingmechanismus, der für die
in Anhang III aufgeführten Geschäfte die
tägliche Berechnung der Einschußforde-
rungen vorsieht und damit nach Auffas-
sung der zuständigen Behörden einen
angemessenen Schutz bietet.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Unterabsatz ange-
fügt:
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„Die zuständigen Behörden können darüber hin-
aus zu den Regionalregierungen und örtlichen
Gebietskörperschaften Kirchen und Religionsge-
meinschaften in der Rechtsform der Körperschaft
des öffentlichen Rechts zählen, sofern diese auf-
grund eines ihnen verliehenen Steuererhebungs-
rechts Steuern erheben. In diesem Fall kommt
allerdings die Möglichkeit nach Artikel 7 nicht zur
Anwendung.“

2. In Artikel 5 Absatz 3 erhält der erste Satz folgende
Fassung:

„(3) Im Fall der in Artikel 6 Absatz 3 genannten
außerbilanzmäßigen Geschäfte werden die potentiellen
Kosten von Ersatzkontrakten bei Ausfall der Gegen-
partei nach einer der beiden in Anhang II genannten
Methoden ermittelt.“

3. Artikel 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Der gezeichnete, aber nicht eingezahlte Teil des
Kapitals des Europäischen Investitionsfonds kann
mit 20 % gewichtet werden.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die in Anhang II beschriebenen Methoden
werden auf die außerbilanzmäßigen Geschäfte des
Anhangs III angewendet; ausgenommen davon
sind

— an anerkannten Börsen gehandelte Kontrakte,

— Wechselkursverträge (ausgenommen Geschäfte
auf Goldbasis) mit einer Ursprungslaufzeit von
14 Kalendertagen oder weniger.

Bis zum 31. Dezember 2006 können die zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten die über eine
Clearingstelle abgewickelten Geschäfte mit Instru-
menten des Freiverkehrs (OTC), bei denen die
Clearingstelle als Gegenpartei fungiert und alle
Beteiligten die Risikopositionen, die sie für die
Clearingstelle darstellen, täglich in vollem Umfang
durch eine Sicherheitsleistung absichern, wobei die
Absicherung sich sowohl auf die laufende Risiko-
position als auch auf die potentielle künftige Risi-
koposition erstreckt, von der Anwendung der in
Anhang II beschriebenen Methoden ausnehmen.
Die zuständigen Behörden müssen der Auffassung
sein, daß die geleistete Sicherheit den gleichen
Schutz bietet wie die Sicherheit gemäß Absatz 1

Buchstabe a) Nummer 7 und daß ausgeschlossen
ist, daß die Risikopositionen der Clearingstelle den
Marktwert der geleisteten Sicherheit übersteigen.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, in
welcher Weise sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen.“

c) Dem Absatz 4 wird folgender Unterabsatz ange-
fügt:

„Die Mitgliedstaaten können außerbilanzmäßige
Geschäfte, bei denen es sich um Sicherheiten oder
Garantien mit dem Charakter eines Kreditsubsti-
tuts handelt und die nach Auffassung der zustän-
digen Behörden in vollem Umfang durch die Vor-
aussetzungen von Absatz 1 Buchstabe c) Nummer
1 erfüllende Hypotheken gesichert sind, mit 50 %
gewichten, sofern der Garant einen direkten
Anspruch auf diese Sicherheit hat.“

4. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Wortlaut angefügt:

„. . . oder nach Auffassung der betreffenden
zuständigen Behörden durch Wertpapiere ausrei-
chend gesichert sind, die von diesen Regionalregie-
rungen oder örtlichen Gebietsköperschaften her-
ausgegeben wurden.“

b) In Absatz 2 wird der Satzteil „oder wenn sie
Forderungen, die von den letztgenannten garan-
tiert werden, besitzen.“ wie folgt ersetzt:

„. . . oder wenn sie Forderungen besitzen, die von
den letztgenannten garantiert werden oder durch
Sicherheiten in Form von Wertpapieren dieser
Regionalregierungen oder örtlichen Gebietskörper-
schaften gesichert werden.“

5. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1 können die
Mitgliedstaaten Aktivposten mit 20 % gewichten, die
nach Auffassung der betreffenden zuständigen Behör-
den durch Wertpapiere der Regionalregierungen oder
der örtlichen Gebietskörperschaften der Zone A, Ein-
lagen bei anderen Kreditinstituten der Zone A als dem
kreditgebenden Institut oder Einlagenzertifikate oder
ähnliche Wertpapiere dieser Kreditinstitute ausrei-
chend gesichert sind.“

6. Die Anhänge II und III werden gemäß den Teilen A
und B des Anhangs dieser Richtlinie geändert bzw.
ersetzt.

Artikel 3

Die Richtlinie 93/6/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Nummer 10 erhält folgende Fassung:



L 204/33DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften21.7.98

„10. ,Abgeleitete Instrumente des Freiverkehrs
(OTC)‘ sind außerbilanzmäßige Geschäfte, auf
die gemäß Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 1 der
Richtlinie 89/647/EWG die in Anhang II der
genannten Richtlinie erläuterten Methoden An-
wendung finden.“

2. Anhang II Nummer 5 erhält folgende Fassung:

„5. Bei der Berechnung der Eigenkapitalanforde-
rung für abgeleitete Instrumente des Freiver-
kehrs legt das Institut Anhang II der Richtlinie
89/647/EWG zugrunde. Die Risikogewichte der
Gegenpartei werden gemäß Artikel 2 Nummer
9 der vorliegenden Richtlinie festgelegt.

Bis zum 31. Dezember 2006 können die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten die durch
eine Clearingstelle abgewickelten Geschäfte des
Freiverkehrs, bei denen die Clearingstelle als
Gegenpartei fungiert und alle Beteiligten die
Risikopositionen, die sie für die Clearingstelle
darstellen, täglich in vollem Umfang durch eine
Sicherheitsleistung absichern, wobei die Absi-
cherung sich sowohl auf die laufende Risikopo-
sition als auch auf die potentielle künftige Risi-
koposition erstreckt, von der Anwendung der in
Anhang II beschriebenen Methoden ausnehmen.
Die zuständigen Behörden müssen der Auffas-
sung sein, daß die geleistete Sicherheit den glei-
chen Schutz bietet wie die Sicherheit gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) Nummer 7 der
Richtlinie 89/647/EWG und daß ausgeschlossen
ist, daß die Risikopositionen der Clearingstelle
den Marktwert der geleisteten Sicherheit über-
steigen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommis-
sion mit, in welcher Weise sie von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen.“

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie spätestens 24 Monate nach ihrem Inkraft-
treten nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei-
ten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 5

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Juni 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM
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ANHANG

A. Anhang II der Richtlinie 89/647/EWG wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„ANHANG II

BEHANDLUNG AUSSERBILANZMÄSSIGER GESCHÄFTE“.

2. Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. Wahl der Methode

Die Kreditinstitute wählen mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde eine der nachstehenden
Methoden, um die Kreditrisiken der in Anhang III Nummern 1 und 2 aufgeführten Geschäfte zu
bemessen. Kreditinstitute, die Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 93/6/EWG nachkommen müssen,
müssen die nachstehend genannte Methode 1 anwenden. Zur Bemessung der Kreditrisiken der
in Anhang III Nummer 3 genannten Geschäfte müssen alle Kreditinstitute die nachstehend
erläuterte Methode 1 verwenden.“

3. In Nummer 2 wird Tabelle 1 wie folgt ersetzt:

„TABELLE 1 (a) (b)

Restlaufzeit (c) Zinsverträge

Wechselkurse
und Gold

betreffende
Geschäfte

Aktien
betreffende
Geschäfte

Edelmetalle,
ausgenommen

Gold,
betreffende
Geschäfte

Waren,
ausgenommen
Edelmetalle,
betreffende
Geschäfte

Höchstens ein Jahr 0 % 1 % 6 % 7 % 10 %

Mehr als ein Jahr
bis fünf Jahre 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 %

Mehr als fünf Jahre 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %

(a) Nicht in eine der fünf Kategorien dieser Tabelle fallende Geschäfte werden als Waren (außer Edelmetalle)
betreffende Geschäfte behandelt.

(b) Bei Geschäften mit mehrfachem Austausch des Nennwerts sind die Prozentsätze mit der Zahl der vertrags-
mäßigen Restzahlungen zu multiplizieren.

(c) Bei Geschäften, bei denen das offene Risiko zu festgesetzten Zahlungsterminen ausgeglichen wird und die
Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, so daß der Marktwert des Vertrags zu diesen Terminen gleich Null
ist, entspricht die Restlaufzeit der Zeit bis zur nächsten Terminfestsetzung. Bei Zinsverträgen, die diese
Voraussetzungen erfüllen und deren Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt, darf der Prozentsatz nicht unter
0,5 % liegen.

Zur Berechnung der potentiellen künftigen Risikopositionen nach Schritt b) können die zuständigen
Behörden Kreditinstituten gestatten, bis zum 31. Dezember 2006 anstatt der in Tabelle 1 enthaltenen
Prozentsätze die nachstehend aufgeführten Sätze anzuwenden, sofern die Kreditinstitute von der
Möglichkeit Gebrauch machen, die in Artikel 11a der Richtlinie 93/6/EWG für Geschäfte im Sinne
der Nummer 3 Buchstaben b) und c) des Anhangs III vorgesehen ist:

Tabelle 1a

Restlaufzeit
Edelmetalle

(ausgenommen
Gold)

Andere Metalle Agrarerzeugnisse

Sonstige
Erzeugnisse,
einschließlich

Energieprodukte

Höchstens ein Jahr 2 % 2,5 % 3 % 4 %

Mehr als ein Jahr
bis 5 Jahre 5 % 4 % 5 % 6 %

Mehr als 5 Jahre 7,5 % 8 % 9 % 10 %“
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4. In Tabelle 2 wird die Überschrift der ersten Zeile dritte Spalte ersetzt durch:

„Wechselkurse und Gold betreffende Geschäfte“.

5. Am Ende von Nummer 2 wird folgender Absatz angefügt:

„Bei den Methoden 1 und 2 müssen die zuständigen Behörden gewährleisten, daß der zu
berücksichtigende Nennwert ein angemessener Maßstab für das mit dem Geschäft verbundene Risiko
ist. Sieht beispielsweise der Vertrag eine Multiplikation der Zahlungsströme vor, muß der Nennwert
angepaßt werden, um die Auswirkungen der Multiplikation auf die Risikostruktur dieses Vertrags zu
berücksichtigen.“

6. Der Nummer 3 Buchstabe b) wird folgender Absatz angefügt:

„Die zuständigen Behörden können vertragliche Nettingvereinbarungen, die sich auf Wechselkursver-
träge mit einer Ursprungslaufzeit von 14 Kalendertagen oder weniger, geschriebene Optionen oder
vergleichbare außerbilanzmäßige Geschäfte beziehen, auf die dieser Anhang nicht anwendbar ist, als
risikosenkend anerkennen, weil sie mit einem zu vernachlässigenden oder mit keinem Kreditrisiko
verbunden sind. Falls die Einbeziehung dieser Kontrakte in eine andere Nettingvereinbarung
entsprechend ihrem positiven oder negativen Marktwert zu einer Erhöhung oder Senkung der
Eigenkapitalanforderungen führen kann, müssen die zuständigen Behörden die Kreditinstitute ver-
pflichten, eine entsprechende Behandlung vorzusehen.“

7. In Nummer 3 Buchstabe c) Ziffer ii) erhalten Absatz 1 und der einleitende Satzteil sowie der erste
Gedankenstrich von Absatz 2 folgende Fassung:

„ii) Andere Nettingvereinbarungen

Bei Anwendung von Methode 1
— kann in Schritt a) für die Geschäfte, die in eine Nettingvereinbarung einbezogen sind, der

aktuelle Wiederbeschaffungswert unter Berücksichtigung der tatsächlichen hypothetischen
Netto-Wiederbeschaffungskosten berechnet werden, die sich aus der Vereinbarung ergeben;
falls sich aus der Aufrechnung eine Nettoverbindlichkeit für das den Netto-Wiederbeschaf-
fungswert berechnende Kreditinstitut ergibt, wird der aktuelle Wiederbeschaffungswert mit
Null angesetzt;

— können in Schritt b) bei allen in eine Nettingvereinbarung einbezogenen Geschäften die
anzuwendenden Werte für das potentielle künftige Kreditrisiko nach folgender Gleichung
reduziert werden:

PCEred = 0,4 * PCEbrutto + 0,6 * NGR * PCEbrutto

Dabei ist:

— PCEred = reduzierter Wert für das potentielle künftige Kreditrisiko für alle
Geschäfte mit einer bestimmten Gegenpartei im Rahmen einer rechtsgül-
tigen bilateralen Nettingvereinbarung,

— PCEbrutto = die Summe der Werte für potentielle künftige Kreditrisiken bei allen
Geschäften mit einer bestimmten Gegenpartei, die in eine rechtsgültige
bilaterale Nettingvereinbarung einbezogen sind und berechnet werden,
indem ihre Nennwerte mit den in Tabelle 1 aufgeführten Prozentsätzen
multipliziert werden,

— NGR = ,Netto-brutto-Quotient‘: nach dem Ermessen der zuständigen Behörden
entweder
i) getrennte Berechnung: der Quotient aus den Netto-Wiederbeschaf-

fungskosten aller Geschäfte mit einer bestimmten Gegenpartei im
Rahmen einer rechtsgültigen bilateralen Nettingvereinbarung (Zähler)
und den Brutto-Wiederbeschaffungskosten aller Geschäfte mit der
gleichen Gegenpartei im Rahmen einer rechtsgültigen bilateralen
Nettingvereinbarung (Nenner)

oder
ii) Aggregation: der Quotient aus der Summe der auf bilateraler Basis

für alle Gegenparteien errechneten Netto-Wiederbeschaffungskosten
unter Berücksichtigung aller Geschäfte im Rahmen einer rechtsgülti-
gen Nettingvereinbarung (Zähler) und den Brutto-Wiederbeschaf-
fungskosten aller Geschäfte im Rahmen einer rechtsgültigen Netting-
vereinbarung (Nenner).

Wenn die Mitgliedstaaten ihren Kreditinstituten eine Wahl der
Methoden gestatten, so muß die einmal gewählte Methode auch
konsequent beibehalten werden.

Bei der Berechnung des potentiellen zukünftigen Kreditrisikos nach der vorstehenden Formel
können völlig kongruente Kontrakte, die in die Nettingvereinbarung einbezogen sind, als ein
einziger Kontrakt mit einem fiktiven Nennwert, der den Nettoerträgen entspricht, berücksichtigt
werden. Völlig kongruente Kontrakte sind Devisentermingeschäfte oder vergleichbare Kontrakte,
bei denen der Nennwert den tatsächlichen Zahlungsströmen entspricht, wenn die Zahlungs-
ströme am selben Wertstellungstag und teilweise oder vollständig in derselben Währung fällig
werden.
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Bei Anwendung von Methode 2 Schritt a)

— können völlig kongruente Kontrakte, die in die Nettingvereinbarung einbezogen sind, als ein
einziger Kontrakt mit einem fiktiven Nennwert, der den Nettoerträgen entspricht, berück-
sichtigt werden; die fiktiven Nennwertbeträge werden mit den Prozentsätzen in Tabelle 2
multipliziert.“

B. Anhang III der Richtlinie 89/647/EWG erhält folgende Fassung:

„ANHANG III

ARTEN VON AUSSERBILANZMÄSSIGEN GESCHÄFTEN

1. Zinsverträge
a) Zinsswaps (in einer einzigen Währung),
b) Basis-Swaps,
c) Zinsausgleichsvereinbarungen (,forward rate agreements‘),
d) Zinsterminkontrakte,
e) gekaufte Zinsoptionen,
f) andere vergleichbare Verträge.

2. Wechselkursverträge und Geschäfte auf Goldbasis
a) Zinsswaps (in mehreren Währungen),
b) Devisentermingeschäfte,
c) Devisenterminkontrakte,
d) gekaufte Devisenoptionen,
e) andere vergleichbare Verträge,
f) auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie die unter den Buchstaben a) bis e)

aufgeführten.

3. Geschäfte ähnlicher Art wie unter Nummer 1 Buchstaben a) bis e) und Nummer 2 Buchstaben a) bis
d) mit anderen Basiswerten oder Indizes betreffend
a) Aktien,
b) Edelmetalle, ausgenommen Gold,
c) Waren, ausgenommen Edelmetalle,
d) andere vergleichbare Verträge.“



L 204/37DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften21.7.98

RICHTLINIE 98/34/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 22. Juni 1998

über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 100a, 213
und 43,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver-
trags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 89/189/EWG des Rates vom 28.
März 1983 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften (4) ist mehrfach in wesentlichen Punkten
geändert worden. Aus Gründen der Übersichtlich-
keit und Klarheit empfiehlt es sich, die genannte
Richtlinie zu kodifizieren.

(2) Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Bin-
nengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährlei-
stet ist. Folglich ist das Verbot mengenmäßiger
Beschränkungen im Warenaustausch sowie von
Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie solche men-
genmäßigen Beschränkungen eine der Grundlagen
der Gemeinschaft.

(3) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes ist es angebracht, bei den nationa-

(1) ABl. C 78 vom 12.3.1997, S. 4.
(2) ABl. C 133 vom 28.4.1997, S. 5.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Sep-

tember 1997 (ABl. C 304 vom 6.10.1997, S. 79), gemeinsa-
mer Standpunkt des Rates vom 23. Februar 1998 (ABl. C
110 vom 8.4.1998, S. 1), Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 30. April 1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998) und
Beschluß des Rates vom 28. Mai 1998.

(4) ABl. L 109 vom 26.4.1983, S. 8. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Entscheidung 96/139/EG der Kommission (ABl.
L 32 vom 10.2.1996, S. 31).

len Maßnahmen zur Erstellung von Normen oder
technischen Vorschriften die größtmögliche Trans-
parenz zu gewährleisten.

(4) Handelsbeschränkungen aufgrund technischer Vor-
schriften für Erzeugnisse sind nur zulässig, wenn
sie notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen
zu genügen und wenn sie einem Ziel allgemeinen
Interesses dienen, für das sie eine wesentliche
Garantie darstellen.

(5) Es ist unerläßlich, daß die Kommission schon vor
dem Erlaß technischer Vorschriften über die erfor-
derlichen Informationen verfügt. Die Mitgliedstaa-
ten sind nach Artikel 5 des Vertrags gehalten, der
Kommission die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleich-
tern; sie sind deshalb verpflichtet, der Kommission
von ihren Entwürfen auf dem Gebiet der techni-
schen Vorschriften Mitteilung zu machen.

(6) Desgleichen müssen alle Mitgliedstaaten über die
von einem von ihnen geplanten technischen Vor-
schriften unterrichtet sein.

(7) Durch den Binnenmarkt soll den Unternehmen ein
besseres Umfeld für die Wettbewerbsfähigkeit
gewährleistet werden; eine bessere Nutzung der
Vorteile dieses Marktes durch die Unternehmen
erfordert insbesondere eine verstärkte Information.
Deshalb ist es notwendig, daß den Wirtschaftsteil-
nehmern durch die regelmäßige Veröffentlichung
der Titel der notifizierten Entwürfe sowie durch die
Bestimmungen über die Vertraulichkeit dieser Ent-
würfe die Möglichkeit gegeben wird, zu den
geplanten technischen Vorschriften anderer Mit-
gliedstaaten Stellung zu nehmen.

(8) Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es ange-
bracht, daß die Mitgliedstaaten öffentlich bekannt-
geben, daß eine nationale technische Vorschrift
unter Einhaltung der vorliegenden Richtlinie in
Kraft gesetzt worden ist.

(9) Hinsichtlich der technischen Vorschriften für
Erzeugnisse beinhalten die Maßnahmen zur Ge-
währleistung des reibungslosen Funktionierens des
Marktes oder für seine Vollendung insbesondere
eine größere Transparenz der nationalen Vorhaben
sowie eine Ausweitung der Kriterien und Bedingun-
gen für die Abschätzung der Auswirkungen der
geplanten Regelungen auf den Markt.
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(10) Aus dieser Sicht ist es wichtig, daß alle für ein
Erzeugnis geltenden Bestimmungen und die Ent-
wicklungen bei der nationalen Regelungspraxis für
die Erzeugnisse berücksichtigt werden.

(11) Die Vorschriften, die keine technischen Spezifika-
tionen sind und den Lebenszyklus eines Erzeugnis-
ses nach seinem Inverkehrbringen betreffen, kön-
nen den freien Verkehr dieses Erzeugnisses beein-
trächtigen oder Hindernisse beim reibungslosen
Funktionieren des Binnenmarktes schaffen.

(12) Es hat sich erwiesen, daß der Begriff der techni-
schen De-facto-Vorschrift geklärt werden muß. Die
Bestimmungen, nach denen sich eine Behörde auf
technische Spezifikationen oder sonstige Vorschrif-
ten bezieht oder zu ihrer Einhaltung auffordert
sowie die Produktvorschriften, an denen die
Behörde aus Gründen des öffentlichen Interesses
beteiligt ist, verleihen diesen Spezifikationen und
Vorschriften eine stärkere Verbindlichkeit, als sie
eigentlich aufgrund ihres privaten Ursprungs hät-
ten.

(13) Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen
außerdem über die erforderliche Frist verfügen, um
Änderungen der geplanten Maßnahme vorschlagen
zu können, mit denen etwaige aus dieser entste-
hende Handelshemmnisse beseitigt oder abge-
schwächt werden.

(14) Der betroffene Mitgliedstaat zieht diese Änderungs-
vorschläge bei der Ausarbeitung des endgültigen
Wortlauts der geplanten Maßnahme in Erwägung.

(15) Der Binnenmarkt setzt voraus, daß die Kommis-
sion in Fällen, in denen der Grundsatz der gegen-
seitigen Anerkennung durch die Mitgliedstaaten
nicht angewandt werden kann, verbindliche
Rechtsakte der Gemeinschaft erläßt oder deren
Erlaß vorschlägt. Es wurde eine besondere Stillhal-
tefrist festgesetzt, um zu vermeiden, daß durch
nationale Maßnahmen die Annahme von in dem
gleichen Bereich unterbreiteten verbindlichen
Rechtsakten der Gemeinschaft durch den Rat oder
durch die Kommission beeinträchtigt wird.

(16) In beiden Fällen ist der betreffende Mitgliedstaat
gemäß den allgemeinen Bestimmungen des Artikels
5 des Vertrags verpflichtet, das Inkraftsetzen der
geplanten Maßnahme während eines genügend lan-
gen Zeitraums auszusetzen, um die Möglichkeit zu
schaffen, daß Änderungsvorschläge gemeinsam
geprüft werden oder der Vorschlag eines verbindli-
chen Rechtsakts des Rates ausgearbeitet oder ein
verbindlicher Rechtsakt der Kommission angenom-
men wird. Die in der Vereinbarung der im Rat

vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten vom 28. Mai 1969 über die Stillhalterege-
lung und die Unterrichtung der Kommission (1) in
der Fassung der Vereinbarung vom 5. März
1973 (2) vorgesehenen Fristen haben sich in sol-
chen Fällen als unzureichend erwiesen; es ist des-
halb erforderlich, längere Fristen vorzusehen.

(17) Das in der Vereinbarung vom 28. Mai 1969 vorge-
sehene Verfahren einer Stillhalteregelung und der
Unterrichtung der Kommission ist für die davon
erfaßten Erzeugnisse, die nicht unter diese Richtli-
nie fallen, weiterhin anwendbar.

(18) Um den Beschluß von Gemeinschaftsmaßnahmen
durch den Rat zu erleichtern, sollten die Mitglied-
staaten davon absehen, eine technische Vorschrift
in Kraft zu setzen, wenn der Rat einen gemeinsa-
men Standpunkt zu einem Vorschlag der Kommis-
sion hinsichtlich desselben Sachgebiets festgelegt
hat.

(19) Innerstaatliche technische Normen können in der
Praxis dieselben Wirkungen auf den freien Waren-
verkehr ausüben wie technische Vorschriften.

(20) Es ist deshalb erforderlich, die Unterrichtung der
Kommission über Entwürfe von Normen unter den
gleichen Bedingungen, wie sie für technische Vor-
schriften gelten, sicherzustellen. Gemäß Artikel 213
des Vertrags kann die Kommission zur Erfüllung
der ihr übertragenen Aufgaben alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nach-
prüfungen vornehmen; der Rahmen und die nähere
Maßgabe hierfür werden vom Rat gemäß den
Bestimmungen des Vertrags festgelegt.

(21) Es ist darüber hinaus erforderlich, daß die Mit-
gliedstaaten und die Normungsgremien über die
von den Normungsgremien der anderen Mitglied-
staaten geplanten Normen unterrichtet werden.

(22) Die systematische Notifizierungspflicht besteht nur
für Gegenstände, die neu genormt werden, sofern
diese auf nationaler Ebene vorgenommenen Maß-
nahmen Unterschiede in den nationalen Normen
zur Folge haben können, die den Markt beein-
trächtigen könnten. Jede weitere Notifizierung oder
Mitteilung über die Fortschritte der nationalen
Arbeiten soll davon abhängen, ob diejenigen, die
zuvor über den Gegenstand der Normung unter-
richtet worden sind, an diesen Arbeiten interessiert
sind.

(23) Die Kommission muß jedoch die nationalen Nor-
mungsprogramme teilweise oder vollständig anfor-
dern können, um die Entwicklungen der Normung
in bestimmten Wirtschaftszweigen zu überprüfen.

(1) ABl. C 76 vom 17.6.1969, S. 9.
(2) ABl. C 9 vom 15.3.1973, S. 3.
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(24) Das Europäische Normungssystem muß durch und
für die Betroffenen angewandt werden, und zwar
auf der Grundlage von Kohärenz, Transparenz,
Offenheit, Konsens, Unabhängigkeit von Einzelin-
teressen, Effizienz und Entscheidungen unter Mit-
wirkung der einzelnen Staaten.

(25) Das Funktionieren der Normung in der Gemein-
schaft muß auf den grundlegenden Rechten der
nationalen Normungsgremien beruhen, wie zum
Beispiel der Möglichkeit, Normenentwürfe zu
erhalten, die aufgrund der übermittelten Bemer-
kungen getroffenen Maßnahmen zu erfahren, an
den nationalen Normungstätigkeiten teilzunehmen
oder anstelle nationaler Normen die Ausarbeitung
europäischer Normen zu fordern. Es ist Aufgabe
der Mitgliedstaaten, die in ihrer Macht stehenden
gebotenen Maßnahmen zu ergreifen, damit ihre
Normungsgremien diese Rechte respektieren.

(26) Die Bestimmungen hinsichtlich der Stillhaltefrist
für die nationalen Normungsgremien während der
Ausarbeitung einer europäischen Norm sind an die
von diesen Gremien im Rahmen der europäischen
Normungsgremien erlassenen Bestimmungen anzu-
passen.

(27) Es empfiehlt sich, einen Ständigen Ausschuß einzu-
setzen, dessen Mitglieder von den Mitgliedstaaten
ernannt werden und dessen Auftrag darin besteht,
die Kommission bei der Prüfung innerstaatlicher
Normenentwürfe und bei ihren Bemühungen um
Verminderung möglicher Beeinträchtigung des
freien Warenverkehrs zu unterstützen.

(28) Es ist zweckmäßig, den Ständigen Ausschuß zu den
Entwürfen für Normungsaufträge im Sinne dieser
Richtlinie anzuhören.

(29) Diese Richtlinie soll die Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten in bezug auf die in Anhang III Teil B
aufgeführten Richtlinien und deren Umsetzungsfri-
sten unberührt lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Für diese Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmun-
gen:

1. „Erzeugnis“ Erzeugnisse, die gewerblich hergestellt
werden, und landwirtschaftliche Erzeugnisse, ein-
schließlich Fischprodukte;

2. „technische Spezifikation“ Spezifikation, die in
einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für
ein Erzeugnis vorschreibt, wie Qualitätsstufen,
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessun-
gen, einschließlich der Vorschriften über Verkaufs-
bezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und
Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Be-
schriftung des Erzeugnisses sowie über Konformi-
tätsbewertungsverfahren.

Unter den Begriff „technische Spezifikation“ fallen
ferner die Herstellungsmethoden und -verfahren für
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gemäß Artikel
38 Absatz 1 des Vertrags, für die Erzeugnisse, die
zur menschlichen und tierischen Ernährung bestimmt
sind, für die Arzneimittel gemäß Artikel 1 der Richt-
linie 65/65/EWG des Rates (1) sowie die Herstel-
lungsmethoden und -verfahren für andere Erzeug-
nisse, sofern sie die Merkmale dieser Erzeugnisse
beeinflussen;

3. „sonstige Vorschrift“ eine Vorschrift für ein Erzeug-
nis, die keine technische Spezifikation ist und insbe-
sondere zum Schutz der Verbraucher oder der
Umwelt erlassen wird und den Lebenszyklus des
Erzeugnisses nach dem Inverkehrbringen betrifft, wie
Vorschriften für Gebrauch, Wiederverwertung, Wie-
derverwendung oder Beseitigung, sofern diese Vor-
schriften die Zusammensetzung oder die Art des
Erzeugnisses oder seine Vermarktung wesentlich
beeinflussen können;

4. „Norm“ technische Spezifikation, die von einem
anerkannten Normungsgremium zur wiederholten
oder ständigen Anwendung angenommen wurde,
deren Einhaltung jedoch nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist und die unter eine der nachstehend genann-
ten Kategorien fällt:

— internationale Norm: Norm, die von einer inter-
nationalen Normungsorganisation angenommen
wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

— europäische Norm: Norm, die von einem euro-
päischen Normungsgremium angenommen wird
und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

— nationale Norm: Norm, die von einem nationa-
len Normungsgremium angenommen wird und
der Öffentlichkeit zugänglich ist;

5. „Normungsprogramm“ Arbeitsplan einer anerkann-
ten normenschaffenden Körperschaft, welcher die
laufenden Arbeitsthemen der Normungstätigkeit ent-
hält;

(1) Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über
Arzneimittel (ABl. 22 vom 9.2.1965, S. 369/65). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 93/39/EWG (ABl. L 214 vom
24.8.1993, S. 22).
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6. „Normentwurf“ Schriftstück, das die technischen
Spezifikationen für einen bestimmten Gegenstand
enthält und dessen Verabschiedung nach dem inner-
staatlichen Normungsverfahren in der Form beab-
sichtigt ist, in der das Schriftstück als Ergebnis der
Vorbereitungsarbeiten zur Stellungnahme oder für
eine öffentliche Anhörung veröffentlicht wird;

7. „europäisches Normungsgremium“ eine in Anhang I
aufgeführte Organisation;

8. „nationales Normungsgremium“ eine in Anhang II
aufgeführte Organisation;

9. „technische Vorschrift“ technische Spezifikationen
sowie sonstige Vorschriften einschließlich der ein-
schlägigen Verwaltungsvorschriften, deren Beachtung
de jure oder de facto für das Inverkehrbringen oder
die Verwendung in einem Mitgliedstaat oder in
einem großen Teil dieses Staates verbindlich ist,
sowie — vorbehaltlich der Bestimmungen des Arti-
kels 10 — der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten, mit denen Herstellung, Einfuhr,
Inverkehrbringen oder Verwendung eines Erzeugnis-
ses verboten wird.

Technische De-facto-Vorschriften sind insbesondere:

— die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eines
Mitgliedstaats, in denen entweder auf technische
Spezifikationen oder sonstige Vorschriften oder
auf Berufskodizes oder Verhaltenskodizes, die
ihrerseits einen Verweis auf technische Spezifika-
tionen oder sonstige Vorschriften enthalten, ver-
wiesen wird und deren Einhaltung eine Konfor-
mität mit den durch die genannten Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften festgelegten Bestimmun-
gen vermuten läßt;

— freiwillige Vereinbarungen, bei denen der Staat
Vertragspartei ist und die im öffentlichen Inter-
esse die Einhaltung von technischen Spezifikatio-
nen und sonstigen Vorschriften mit Ausnahme
der Vergabevorschriften im öffentlichen Beschaf-
fungswesen bezwecken;

— die technischen Spezifikationen oder sonstigen
Vorschriften, die mit steuerlichen oder finanziel-
len Maßnahmen verbunden sind, die auf den
Verbrauch der Erzeugnisse Einfluß haben, indem
sie die Einhaltung dieser technischen Spezifikatio-
nen oder sonstigen Vorschriften fördern; dies gilt
nicht für technische Spezifikationen oder sonstige
Vorschriften, die die nationalen Systeme der
sozialen Sicherheit betreffen.

Dies betrifft die technischen Vorschriften, die von
den durch die Mitgliedstaaten benannten Behörden
festgelegt werden und in einer von der Kommission
vor dem 1. Juli 1995 im Rahmen des Ausschusses
nach Artikel 5 zu erstellenden Liste aufgeführt sind.

Änderungen dieser Liste werden nach demselben
Verfahren vorgenommen;

10. „Entwurf einer technischen Vorschrift“ Text einer
technischen Spezifikation oder einer sonstigen Vor-
schrift, einschließlich Verwaltungsvorschriften, der
ausgearbeitet worden ist, um diese Spezifikation als
technische Vorschrift festzuschreiben oder letztlich
festschreiben zu lassen, und der sich im Stadium der
Ausarbeitung befindet, in dem noch wesentliche
Änderungen möglich sind.

Diese Richtlinie gilt nicht für Maßnahmen, die die Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Vertrags zum Schutz von
Personen, insbesondere der Arbeitnehmer, bei der Ver-
wendung von Erzeugnissen für erforderlich halten, sofern
diese Maßnahmen keine Auswirkungen auf die Erzeug-
nisse haben.

Artikel 2

(1) Die Kommission und die in den Anhängen I und II
aufgeführten Normungsgremien werden über die neuen
Gegenstände unterrichtet, für die die in Anhang II aufge-
führten nationalen Gremien durch die Aufnahme in ihr
Normungsprogramm beschlossen haben, eine Norm aus-
zuarbeiten oder zu ändern, sofern es sich nicht um die
identische oder äquivalente Übertragung einer internatio-
nalen oder europäischen Norm handelt.

(2) In den in Absatz 1 genannten Informationen wird
insbesondere angegeben, ob es sich bei der Norm handelt
um:

— die nicht äquivalente Übertragung einer internationa-
len Norm;

— eine neue nationale Norm;

— die Änderung einer nationalen Norm.

Die Kommission kann nach Anhörung des in Artikel 5
vorgesehenen Ausschusses Regeln für die kodifizierte
Vorlage dieser Informationen sowie ein Schema und
Kriterien aufstellen, nach denen die Informationen abzu-
fassen sind, um ihre Auswertung zu erleichtern.

(3) Die Kommission kann die teilweise oder vollständige
Übermittlung der Normungsprogramme verlangen.

Diese Informationen stehen den Mitgliedstaaten bei der
Kommission in einer Form zur Verfügung, die eine Beur-
teilung und den Vergleich der verschiedenen Normungs-
programme gestattet.

(4) Gegebenenfalls ändert die Kommission Anhang II
auf der Grundlage der Mitteilungen der Mitgliedstaaten.

(5) Der Rat entscheidet auf Vorschlag der Kommission
über jede Änderung des Anhangs I.
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Artikel 3

Die in den Anhängen I und II aufgeführten Normungs-
gremien sowie die Kommission erhalten auf Anforderung
alle Normenentwürfe. Sie werden von den betroffenen
Normungsgremien über die Maßnahmen unterrichtet, die
aufgrund ihrer eventuellen Bemerkungen zu diesen Ent-
würfen getroffen wurden.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle gebotenen Maß-
nahmen, damit ihre Normungsgremien

— die Informationen gemäß den Artikeln 2 und 3 über-
mitteln;

— die Normenentwürfe so veröffentlichen, daß Bemer-
kungen auch von einer Partei eingehen können, die in
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist;

— den anderen in Anhang II aufgeführten Gremien das
Recht zur passiven oder aktiven Teilnahme (durch
Entsendung eines Beobachters) an den geplanten
Arbeiten einräumen;

— sich nicht dagegenstellen, daß ein in ihrem Arbeitspro-
gramm enthaltener Normungsgegenstand auf europäi-
scher Ebene nach den Regeln der europäischen Nor-
mungsgremien behandelt wird, und keine Maßnahme
ergreifen, die einer Entscheidung hierüber vorgreifen
könnte.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen insbesondere von jeder
Anerkennung, Zulassung oder Verwendung ab, bei der
auf eine nationale Norm verwiesen wird, die in Wider-
spruch zu den Artikeln 2, 3 und zu Absatz 1 des
vorliegenden Artikels in Kraft gesetzt worden ist.

Artikel 5

Es wird ein Ständiger Ausschuß aus von den Mitglied-
staaten ernannten Vertretern eingesetzt; diese können sich
durch Sachverständige oder Berater unterstützen lassen;
den Vorsitz im Ausschuß führt ein Vertreter der Kommis-
sion.

Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 6

(1) Der Ausschuß hält mindestens zweimal im Jahr mit
den Vertretern der in den Anhängen I und II aufgeführten
Normungsgremien Sitzungen ab.

(2) Die Kommission legt dem Ausschuß einen Bericht
über die Einführung und Anwendung der Verfahren nach
diese Richtlinie vor und unterbreitet ihm Vorschläge zur
Beseitigung der bestehenden oder voraussichtlichen Han-
delshemmnisse.

(3) Der Ausschuß nimmt zu den Mitteilungen und Vor-
schlägen nach Absatz 2 Stellung, wobei er gegenüber der
Kommission insbesondere anregen kann,

— die europäischen Normungsgremien zu ersuchen,
innerhalb einer bestimmten Frist eine europäische
Norm zu erarbeiten;

— darauf hinzuwirken, daß die betroffenen Mitgliedstaa-
ten zur Verhinderung von Handelshemmnissen gege-
benenfalls zunächst untereinander geeignete Schritte
beschließen;

— alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen;

— die Gebiete zu ermitteln, für die sich eine Harmonisie-
rung als notwendig erweist, und gegebenenfalls die
entsprechenden Arbeiten zur Harmonisierung in
einem bestimmten Bereich aufzunehmen.

(4) Der Ausschuß ist von der Kommission anzuhören

a) vor jeder Änderung der Listen der Anhänge I und II
(Artikel 2 Absatz 1);

b) bei der Aufstellung der Regeln für die kodifizierte
Vorlage der Angaben sowie des Schemas und der
Kriterien, nach denen die Normungsprogramme abzu-
fassen sind (Artikel 2 Absatz 2);

c) bei der Wahl des praktischen Systems für den in
dieser Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch
sowie bei etwaigen Änderungen desselben;

d) bei der Überprüfung der Arbeitsweise des aufgrund
dieser Richtlinie geschaffenen Systems;

e) zu den Anträgen, die an die in Absatz 3 erster
Gedankenstrich genannten Normungsgremien gerich-
tet sind.

(5) Der Ausschuß kann von der Kommission zu jedem
ihr vorgelegten Vorentwurf einer technischen Vorschrift
angehört werden.

(6) Der Ausschuß kann sich auf Antrag seines Vorsitzen-
den oder eines Mitgliedstaats mit jeder Frage im Zusam-
menhang mit der Durchführung dieser Richtlinie befas-
sen.

(7) Die Arbeiten des Ausschusses und die ihm zur Verfü-
gung zu stellenden Informationen sind vertraulich.

Der Ausschuß und die einzelstaatlichen Verwaltungen
können jedoch unter Anwendung der nötigen Vorsichts-
maßnahmen natürliche und juristische Personen, die auch
dem Privatsektor angehören können, als Sachverständige
anhören.
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Artikel 7

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, damit ihre Normungsgremien während der Aus-
arbeitung nach Artikel 6 Absatz 3 erster Gedankenstrich
oder nach der Annahme einer europäischen Norm nichts
unternehmen, was die angestrebte Harmonisierung beein-
trächtigen könnte, und insbesondere in dem betreffenden
Bereich keine neue oder überarbeitete nationale Norm
veröffentlichen, die nicht vollständig mit einer bestehen-
den europäischen Norm übereinstimmt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeiten der Normungsgre-
mien, die diese auf Antrag der Behörden durchführen, um
im Fall bestimmter Erzeugnisse technische Spezifikationen
oder eine Norm zwecks Festlegung einer technischen
Vorschrift für diese Erzeugnisse festzulegen.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission gemäß Artikel
8 Absatz 1 jeden unter Unterabsatz 1 fallenden Antrag als
Entwurf einer technischen Vorschrift mit und legen die
Gründe dar, die die Festlegung einer solchen Vorschrift
rechtfertigen.

Artikel 8

(1) Vorbehaltlich des Artikels 10 übermitteln die Mit-
gliedstaaten der Kommission unverzüglich jeden Entwurf
einer technischen Vorschrift, sofern es sich nicht um eine
vollständige Übertragung einer internationalen oder euro-
päischen Norm handelt; in diesem Fall reicht die Mittei-
lung aus, um welche Norm es sich handelt. Sie unterrich-
ten die Kommission gleichzeitig in einer Mitteilung über
die Gründe, die die Festlegung einer derartigen techni-
schen Vorschrift erforderlich machen, es sei denn, die
Gründe gehen bereits aus dem Entwurf hervor.

Gegebenenfalls — sofern dies noch nicht bei einer frühe-
ren Mitteilung geschehen ist — übermitteln die Mitglied-
staaten gleichzeitig den Wortlaut der hauptsächlich und
unmittelbar betroffenen grundlegenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, wenn deren Wortlaut für die Beur-
teilung der Tragweite des Entwurfs einer technischen
Vorschrift notwendig ist.

Die Mitgliedstaaten machen eine weitere Mitteilung in
der vorgenannten Art und Weise, wenn sie an dem
Entwurf einer technischen Vorschrift wesentliche Ände-
rungen vornehmen, die den Anwendungsbereich ändern,
den ursprünglichen Zeitpunkt für die Anwendung vorver-
legen, Spezifikationen oder Vorschriften hinzufügen oder
verschärfen.

Zielt der Entwurf einer technischen Vorschrift insbeson-
dere darauf ab, das Inverkehrbringen oder die Verwen-
dung eines Stoffes, einer Zubereitung oder eines chemi-
schen Erzeugnisses aus Gründen des Gesundheits-, Ver-
braucher- oder Umweltschutzes einzuschränken, so über-
mitteln die Mitgliedstaaten, sofern verfügbar, ebenfalls

eine Zusammenfassung aller zweckdienlichen Angaben
über die betroffenen Stoffe, Zubereitungen oder Erzeug-
nisse sowie über bekannte und erhältliche Substitutions-
produkte oder die Fundstellen dieser Angaben sowie
Angaben über die zu erwartenden Auswirkungen dieser
Maßnahme auf Gesundheits-, Verbraucher- und Umwelt-
schutz, sofern zweckmäßig mit einer Risikoanalyse, die
im Fall eines bereits existierenden Stoffes nach den allge-
meinen Grundsätzen für die Beurteilung der Gefahren
chemischer Erzeugnisse im Sinne des Artikels 10 Absatz 4
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 (1) und im Fall eines
neuen Stoffes nach den Grundsätzen im Sinne des Arti-
kels 3 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG (2) durchge-
führt wird.

Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten
unverzüglich über den Entwurf einer technischen Vor-
schrift und alle ihr zugegangenen Dokumente. Sie kann
den Entwurf auch dem nach Artikel 5 eingesetzten Aus-
schuß und gegebenenfalls dem jeweils zuständigen Aus-
schuß zur Stellungnahme vorlegen.

Im bezug auf die technischen Spezifikationen oder sonsti-
gen Vorschriften nach Artikel 1 Nummer 9 Unterabsatz 2
dritter Gedankenstrich können sich die Bemerkungen
oder ausführlichen Stellungnahmen der Kommission oder
der Mitgliedstaaten nur auf den Aspekt der Maßnahme
der möglicherweise ein Handelshemmnis darstellt, nicht
aber auf den steuerlichen oder finanziellen Aspekt bezie-
hen.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten können bei
dem Mitgliedstaat, der einen Entwurf einer technischen
Vorschrift unterbreitet hat, Bemerkungen vorbringen, die
dieser Mitgliedstaat bei der weiteren Ausarbeitung der
technischen Vorschrift soweit wie möglich berücksich-
tigt.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüg-
lich den endgültigen Wortlaut einer technischen Vor-
schrift mit.

(4) Die aufgrund dieses Artikels übermittelten Informa-
tionen gelten nicht als vertraulich, es sei denn, dies wird
von dem notifizierenden Mitgliedstaat ausdrücklich bean-
tragt. Ein solcher Antrag ist zu begründen.

Der in Artikel 5 genannte Ausschuß und die staatlichen
Verwaltungen können im Fall eines solchen Antrags die
Sachverständigenmeinung natürlicher oder juristischer
Personen einholen, die gegebenenfalls im privaten Sektor
tätig sind; sie lassen dabei die nötige Vorsicht walten.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. März
1993 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemi-
scher Altstoffe (ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1).

(2) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe (ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1). Richtlinie geändert
durch die Richtlinie 92/32/EWG (ABl. L 154 vom 5.6.1992,
S. 1).
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(5) Ist ein Entwurf für technische Vorschriften Bestand-
teil einer Maßnahme, die aufgrund anderer verbindlicher
Gemeinschaftsakte der Kommission im Entwurfsstadium
mitgeteilt werden muß, so können die Mitgliedstaaten die
Mitteilung gemäß Absatz 1 im Rahmen dieses anderen
Rechtsakts übersenden, sofern förmlich darauf hingewie-
sen wird, daß die Mitteilung auch diese Richtlinie
betrifft.

Reagiert die Kommission im Rahmen dieser Richtlinie
nicht auf den Entwurf einer technischen Vorschrift, so
hat dies keinen Einfluß auf eine Entscheidung, die auf-
grund anderer Rechtsakte der Gemeinschaft getroffen
werden könnte.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen den Entwurf einer tech-
nischen Vorschrift nicht vor Ablauf von drei Monaten
nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1
bei de Kommission an.

(2) Die Mitgliedstaaten nehmen

— den Entwurf einer technischen Vorschrift in Form
einer freiwilligen Vereinbarung im Sinne des Artikels
1 Nummer 9 Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich
nicht vor Ablauf von vier Monaten und

— unbeschadet der Absätze 3, 4 und 5 einen anderen
Entwurf einer technischen Vorschrift nicht vor Ablauf
von sechs Monaten

nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1
bei der Kommission an, wenn die Kommission oder ein
anderer Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach
der Übermittlung eine ausführliche Stellungnahme abgibt,
der zufolge die geplante Maßnahme Elemente enthält, die
den freien Warenverkehr im Rahmen des Binnenmarktes
beeinträchtigen könnten.

Der betroffene Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission
über die Maßnahmen, die er aufgrund der ausführlichen
Stellungnahme zu ergreifen beabsichtigt. Die Kommission
äußert sich zu diesen Maßnahmen.

(3) Die Mitgliedstaaten nehmen den Entwurf einer tech-
nischen Vorschrift nicht vor Ablauf von zwölf Monaten
nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1
bei der Kommission an, wenn die Kommission innerhalb
von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt ihre Absicht
bekanntgibt, für den gleichen Gegenstand eine Richtlinie,
eine Verordnung oder eine Entscheidung im Sinne des
Artikels 189 des Vertrags vorzuschlagen oder anzuneh-
men.

(4) Die Mitgliedstaaten nehmen den Entwurf einer tech-
nischen Vorschrift nicht vor Ablauf von zwölf Monaten
nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1
bei der Kommission an, wenn die Kommission innerhalb

von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt die Feststellung
bekanntgibt, daß der Entwurf der technischen Vorschrift
einen Gegenstand betrifft, für welchen dem Rat ein
Vorschlag für eine Richtlinie, eine Verordnung oder eine
Entscheidung im Sinne des Artikels 189 des Vertrags
vorgelegt worden ist.

(5) Legt der Rat innerhalb der Stillhaltefrist gemäß den
Absätzen 3 und 4 einen gemeinsamen Standpunkt fest, so
wird diese Frist vorbehaltlich des Absatzes 6 auf 18
Monate ausgedehnt.

(6) Die in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten Pflichten
entfallen,

— wenn die Kommission den Mitgliedstaaten mitteilt,
daß sie auf ihre Absicht verzichtet, einen verbindli-
chen Gemeinschaftsrechtsakt vorzuschlagen oder zu
erlassen, oder

— wenn die Kommission die Mitgliedstaaten von der
Rücknahme ihres Entwurfs oder Vorschlags unter-
richtet oder

— sobald ein verbindlicher Gemeinschaftsrechtsakt von
der Kommission oder vom Rat erlassen worden ist.

(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn ein Mitglied-
staat aus dringenden Gründen, die durch eine ernste und
unvorhersehbare Situation entstanden sind und sich auf
den Gesundheitsschutz von Mensch und Tier, auf den
Erhalt von Pflanzen oder auf die Sicherheit beziehen,
gezwungen ist, ohne die Möglichkeit einer vorherigen
Konsultation in kürzester Frist technische Vorschriften
auszuarbeiten, um sie unverzüglich zu erlassen und in
Kraft zu setzen. Der Mitgliedstaat begründet in der in
Artikel 8 genannten Mitteilung die Dringlichkeit der
betreffenden Maßnahmen. Die Kommission äußert sich
unverzüglich zu dieser Mitteilung. Bei mißbräuchlicher
Anwendung dieses Verfahrens trifft sie die erforderlichen
Maßnahmen. Das Europäische Parlament wird von der
Kommission regelmäßig unterrichtet.

Artikel 10

(1) Die Artikel 8 und 9 gelten nicht für Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten oder für
freiwillige Vereinbarungen, durch die die Mitgliedstaaten

— den verbindlichen Gemeinschaftsrechtsakten, mit de-
nen technische Spezifikationen in Kraft gesetzt wer-
den, nachkommen;

— die Verpflichtungen aus einem internationalen Über-
einkommen erfüllen, wodurch gemeinsame technische
Spezifikationen in der Gemeinschaft in Kraft gesetzt
werden;

— die Schutzklauseln in Anspruch nehmen, die in ver-
bindlichen Gemeinschaftsrechtsakten enthalten sind;
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— Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 92/59/EWG (1)
anwenden;

— lediglich einem Urteil des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften nachkommen;

— lediglich eine technische Vorschrift im Sinne des Arti-
kels 1 Nummer 9 zum Zweck der Beseitigung eines
Handelshemmnisses entsprechend einem Antrag der
Kommission ändern.

(2) Artikel 9 gilt nicht für Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, die die Mitgliedstaaten in bezug auf ein Herstel-
lungsverbot erlassen, sofern diese Bestimmungen den
freien Warenverkehr nicht behindern.

(3) Artikel 9 Absätze 3 bis 6 gelten nicht für freiwillige
Vereinbarungen im Sinne des Artikels 1 Nummer 9
Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich.

(4) Artikel 9 gilt nicht für technische Spezifikationen
oder sonstige Vorschriften im Sinne des Artikels 1 Num-
mer 9 Unterabsatz 2 dritter Gedankenstrich.

Artikel 11

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß alle
zwei Jahre Bericht über die Ergebnisse der Anwendung
dieser Richtlinie. Die Verzeichnisse der Normungsvorha-
ben, mit denen die europäischen Normungsgremien
gemäß dieser Richtlinie betraut worden sind, sowie Stati-
stiken über die eingegangenen Notifizierungen werden
einmal jährlich im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Artikel 12

Erlassen die Mitgliedstaaten eine technische Vorschrift,
nehmen sie in dieser selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezug-
nahme.

Artikel 13

(1) Die in Anhang III Teil A aufgeführten Richtlinien
und Entscheidungen werden aufgehoben. Dies berührt
nicht die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich
der im Anhang III Teil B aufgeführten Umsetzungsfri-
sten.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien und
Entscheidungen gelten als Bezugnahmen auf die vorlie-
gende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entspre-
chungstabelle in Anhang IV zu lesen.

Artikel 14

Diese Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Artikel 15

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 22. Juni 1998.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM

(1) Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 19. Juni 1992 über die
allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 228 von 11.8.1992,
S. 24).
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ANHANG I

EUROPÄISCHE NORMUNGSGREMIEN

CEN

Europäisches Komitee für Normung

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

ETSI

Europäisches Institut für Telekommunikationsstandard



L 204/46 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21.7.98

ANHANG II

NATIONALE NORMUNGSGREMIEN

1. BELGIEN

IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DÄNEMARK

DS
Dansk Standard

NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

3. DEUTSCHLAND

DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. GRIECHENLAND

ΕΛÃΤ
ΕλληνικÞς ÃργανισµÞς Τυπïπïιησης

5. SPANIEN

AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6. FRANKREICH

AFNOR
Association française de normalisation

UTE
Union technique de l’électricité — Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR

7. IRLAND

NSAI
National Standards Authority of Ireland

ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8. ITALIEN

UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

(1) UNI und CEI haben in Zusammenarbeit mit dem Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni und dem Ministero
dell’Industria die Arbeiten im Rahmen von ETSI an CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie
dell’informazione) übertragen.
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9. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l’énergie de l’État

10. NIEDERLANDE

NNI

Nederlands Normalisatieinstituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ÖSTERREICH

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. VEREINIGTES KÖNIGREICH

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINNLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. SCHWEDEN

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen
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ANHANG III

TEIL A

Aufgehobene Richtlinien und Entscheidungen

(gemäß Artikel 13)

Richtlinie 83/189/EWG des Rates und ihre nachfolgenden Änderungen

Richtlinie 88/182/EWG des Rates

Entscheidung 90/230/EWG der Kommission

Entscheidung 92/400/EWG der Kommission

Richtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

Entscheidung 96/139/EG der Kommission

TEIL B

Liste der Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht

(gemäß Artikel 13)

Richtlinie Endgültiges Datum der Umsetzung

83/189/EWG (ABl. L 109 vom 26.4.1983, S. 8) 31.3.1984

88/182/EWG (ABl. L 81 vom 26.3.1988, S. 75) 1.1.1989

94/10/EG (ABl. L 100 vom 19.4.1994, S. 30) 1.7.1995

ANHANG IV

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 83/189/EWG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 4 Artikel 4

Artikel 5 Artikel 5

Artikel 6 Artikel 6

Artikel 7 Artikel 7

Artikel 8 Artikel 8

Artikel 9 Artikel 9

Artikel 10 Artikel 10

Artikel 11 Artikel 11

Artikel 12 Artikel 12

— Artikel 13

— Artikel 14

— Artikel 15

Anhang I Anhang I

Anhang II Anhang II

— Anhang III

— Anhang IV
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